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2126
Verordnung zum Schutz

vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) 

Vom 1. Juli 2020

Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 73 Ab-
satz  1a Nummer  6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl.  I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 6 des 
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst und § 73 Absatz 1a 
Nummer  6 und 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer  26 des Gesetzes vom 
19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1010) geändert worden sind, sowie des § 10 des In-
fektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) 
verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

§ 1
Verhaltenspfl ichten im öffentlichen Raum, Personengruppen

(1) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist 
verpfl ichtet, sich im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und an-
dere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. 
(2) Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, 
wenn es sich
1.  ausschließlich um Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, 

Lebenspartnerinnen und Lebenspartner,
2.  ausschließlich um Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen 

Gemeinschaften,
3.  um die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen,
4.  um zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten 

Gründen oder
5.  in allen übrigen Fällen um eine Gruppe von höchstens zehn Personen  
handelt. Satz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 gilt unabhängig davon, ob die Betroffe-
nen in häuslicher Gemeinschaft leben; Umgangsrechte sind uneingeschränkt 
zu beachten. 
(3) Andere Ansammlungen und Zusammenkünfte von Personen im öffentlichen 
Raum sind bis auf weiteres unzulässig; ausgenommen sind:
1.  unvermeidliche Ansammlungen bei der bestimmungsgemäßen Verwen-

dung zulässiger Einrichtungen (insbesondere bei der Nutzung von Beför-
derungsleistungen des Personenverkehrs sowie seiner Einrichtungen),

2.  die Teilnahme an nach dieser Verordnung zulässigen Veranstaltungen und 
Versammlungen,

3.  zulässige sportliche Betätigungen sowie zulässige Angebote der Jugend-
arbeit und Jugendsozialarbeit,

4.  zwingende Zusammenkünfte zur Berufsausübung im öffentlichen Raum.
Die besonderen Regelungen der Coronabetreuungsverordnung insbesondere 
für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespfl egestellen und 
Schulen bleiben unberührt.
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§ 2
Abstandsgebot, Mund-Nase-Bedeckung

(1) Außerhalb der nach § 1 zulässigen Gruppen ist im öffentlichen Raum zu 
allen anderen Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus medizinischen, rechtlichen, 
ethischen oder baulichen Gründen nicht möglich ist, wird das Tragen einer 
textilen Mund-Nase-Bedeckung (zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, Tuch) 
empfohlen. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, wenn Einsatzsituatio-
nen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophen-
schutz eine Unterschreitung des Mindestabstands erforderlich machen.
(3) Inhaber, Leiter und Beschäftigte sowie Kunden, Nutzer und Patienten 
sind zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Sinne von Absatz 2 Satz 1 
verpfl ichtet
1.  in geschlossenen Räumlichkeiten bei Konzerten und Aufführungen außer 

am Sitzplatz, 
 1a.  in geschlossenen Räumlichkeiten von sonstigen Veranstaltungen und 

Versammlungen nach § 13 Absatz 1 und 2,
 1b.  in geschlossenen Räumlichkeiten von Museen, Ausstellungen, Galerien, 

Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen,
2.  in geschlossenen Räumlichkeiten von Tierparks, Zoologischen und Bota-

nischen Gärten sowie von Garten- und Landschaftsparks,
 2a.  in Innenbereichen von Ausfl ugsschiffen, Kutschen, historischen Ei-

senbahnen und ähnlichen Einrichtungen,
3.  beim praktischen Fahrunterricht und der Fahrprüfung,
4.  in Verkaufsstellen und Handelsgeschäften, auf Wochenmärkten, auf sämtli-

chen Allgemeinfl ächen von Einkaufs zentren, „Shopping Malls“, „Factory 
Outlets“ und vergleichbaren Einrichtungen sowie in Wettvermittlungsstellen,

5.  auf Messen und Kongressen außer am Sitzplatz,
6.  in sämtlichen Verkaufs- und Ausstellungsräumen von Handwerkern und 

Dienstleistern sowie bei der Erbringung und Inanspruchnahme von 
Handwerks- und Dienstleistungen, die ohne Einhaltung eines Sicher-
heitsabstands von 1,5 Metern zum Kunden erbracht werden,

7.  in geschlossenen Räumlichkeiten von gastronomischen Einrichtungen 
außer am Sitzplatz,

8.  in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens,
9.  bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und 

seiner Einrichtungen sowie
10.  in Warteschlangen vor den vorgenannten Einrichtungen.
Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medi-
zinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Die Ver-
pfl ichtung nach Satz  1 kann für Inhaber, Leiter und Beschäftigte durch 
gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung des Arbeitsplatzes durch 
Glas, Plexiglas o.ä.), hilfsweise – falls das dauerhafte Tragen einer textilen 
Mund-Nase-Bedeckung zu Beeinträchtigungen führt – durch das Tragen ei-
nes das Gesicht vollständig bedeckenden Visiers ersetzt werden. Die Mund-
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Nase-Bedeckung kann vorübergehend abgelegt werden, wenn das zur 
 Ermöglichung einer Dienstleistung oder ärztlichen Behandlung oder aus an-
deren Gründen (z. B. Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhöri-
gen Menschen, zur Einnahme von Speisen und Getränken in Zügen des Per-
sonenverkehrs) zwingend erforderlich ist. Personen, die eine Verpfl ichtung 
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht beachten, sind von der Nut-
zung der betroffenen Angebote, Einrichtungen und Dienstleistungen durch 
die für das Angebot, die Einrichtung oder Dienstleistung verantwortlichen 
Personen auszuschließen.
(4) Die nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden können für bestimmte Be-
reiche des öffentlichen Raums, in denen das Abstandsgebot nicht sicher ein-
gehalten werden kann, aufgrund örtlicher Erfordernisse (räumliche Situa-
tion, lokales Infektionsgeschehen usw.) die Geltung der vorstehenden Rege-
lungen zusätzlich anordnen.

§ 2a
Rückverfolgbarkeit

(1) Die einfache Rückverfolgbarkeit im Sinne dieser Vorschrift ist sicherge-
stellt, wenn die den Begegnungsraum eröffnende Person (Gastgeber, Vermieter, 
Einrichtungsleitung, Betriebsinhaber, Veranstaltungsleitung usw.) alle anwe-
senden Personen (Gäste, Mieter, Teilnehmer, Besucher, Kunden, Nutzer usw.) 
mit deren Einverständnis mit Name, Adresse und Telefonnummer sowie – so-
fern es sich um wechselnde Personenkreise handelt – Zeitraum des Aufent-
halts bzw. Zeitpunkt von An- und Abreise schriftlich erfasst und diese Daten 
für vier Wochen aufbewahrt. Der gesonderten Erfassung von Adresse und Tele-
fonnummer bedarf es nicht, wenn diese Daten für den Verantwortlichen be-
reits verfügbar sind. 
(2) Die besondere Rückverfolgbarkeit im Sinne dieser Vorschrift ist sicherge-
stellt, wenn die nach Absatz 1 verantwortliche Person zusätzlich zur Erhe-
bung der Daten nach Absatz 1 einen Sitzplan erstellt und für vier Wochen 
aufbewahrt. In dem Sitzplan ist zu erfassen, welche anwesende Person wo 
gesessen hat.
(3) Die in den vorstehenden Absätzen genannten personenbezogenen Daten 
sind nach den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten, 
insbesondere vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern und nach Ablauf von 
vier Wochen vollständig datenschutzkonform zu vernichten. Die für die Da-
tenerhebung gemäß Absatz 1 Verantwortlichen können zusätzlich eine digi-
tale Datenerfassung anbieten, haben dabei aber sämtliche Vorgaben des Da-
tenschutzes (insbesondere bei der Fremdspeicherung von Daten) und die 
vollständige datenschutzkonforme Löschung der Daten nach vier Wochen in 
eigener Verantwortung sicherzustellen. Zudem sind die Daten im Bedarfsfall 
der zuständigen Behörde auf Verlangen kostenfrei in einem von ihr nutzba-
ren Format – auf Anforderung auch papiergebunden – zur Verfügung zu stel-
len. Personen, die in die digitale Datenerfassung nicht einwilligen, ist in je-
dem Fall eine nur papiergebundene Datenerfassung anzubieten.
(4) In allen Fällen des Zusammentreffens mehrerer Personen, in denen diese 
Verordnung nicht die Rückverfolgbarkeit nach den Absätzen 1 und 2 anord-
net, liegt es in der Verantwortung der zusammentreffenden Personen, für vier 
Wochen nach dem Zusammentreffen zu gewährleisten, dass im Fall einer In-
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fi zierung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sämtliche Personen der unteren 
Gesundheitsbehörde mit Kontaktdaten benannt werden können.
(5) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit gesetzlich eine Anony-
mität der Personen, die ein Angebot in Anspruch nehmen bzw. eine Einrich-
tung aufsuchen, vorgesehen ist.

§ 2b
Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte

(1) Sofern in dieser Verordnung oder ihrer Anlage für die Zulässigkeit von 
Einrichtungen und Angeboten ein besonderes Hygiene- und Infektions-
schutzkonzept vorausgesetzt wird, so muss dieses Maßnahmen insbesondere 
zur Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen, die 
nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören, sowie Maßnahmen 
zur besonderen Infektionshygiene durch angepasste Reinigungsintervalle, 
ausreichende Handdesinfektionsgelegenheiten, Informationstafeln zum in-
fektionsschutzgerechten Verhalten usw. darstellen und ihre organisatorische 
Umsetzung und die Verantwortlichkeiten regeln. Soweit der Mindestabstand 
in bestimmten Bereichen kurzfristig nicht sicher eingehalten werden kann, 
kann alternativ die Verpfl ichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
(§ 2 Absatz 3) vorgesehen werden. An die Stelle des Mindestabstands kann 
eine gleich wirksame bauliche Abtrennung (z. B. durch Glas, Plexiglas o.ä.) 
treten. Bei Veranstaltungen oder Versammlungen, bei denen die Teilnehmer 
auf festen Plätzen sitzen, kann für die Sitzplätze das Erfordernis eines Min-
destabstands von 1,5 Metern zwischen Personen durch die Sicherstellung der 
besonderen Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 2 ersetzt werden.
(2) Das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept ist zur Information der unte-
ren Gesundheitsbehörde vor der Eröffnung der Einrichtung oder der Durch-
führung des Angebots vorzulegen. Die Verantwortung für Inhalt und Umset-
zung der Konzepte tragen die für die Einrichtung bzw. das Angebot verant-
wortlichen Personen. Die untere Gesundheitsbehörde kann nach freiem 
Ermessen über eine Prüfung des Konzeptes entscheiden. Sie kann eine Ände-
rung des Konzepts verlangen und in Abstimmung mit der örtlichen Ord-
nungsbehörde weitergehende Anforderungen festlegen.

§ 3
Gottesdienste

Versammlungen zur Religionsausübung fi nden unter den von den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften aufgestellten Beschränkungen zur Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln statt, die vorsehen, dass geeignete Vorkehrungen 
zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestab-
stands von 1,5 Metern (auch in Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht 
zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören, und – außer im Freien – zur 
Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 sicherzustellen sind, wobei für die Sitz-
plätze das Erfordernis eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Perso-
nen durch die Sicherstellung der besonderen Rückverfolgbarkeit nach § 2a Ab-
satz 2 ersetzt werden kann, wenn die Teilnehmer auf festen Plätzen sitzen. 

§ 4
Berufs- und Dienstausübung, Arbeitgeberverantwortung

(1) Versammlungen, Zusammenkünfte und Veranstaltungen aus berufl ichen, 
gewerblichen und dienstlichen Gründen sind innerhalb von Unternehmen, 
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Betrieben und Behörden zulässig, soweit sie nicht aus geselligen Anlässen er-
folgen (Betriebsfeiern, Betriebsausfl üge usw.).  Soweit die Daten nicht ohnehin 
innerbetrieblich vorliegen, ist die einfache Rückverfolgbarkeit nach § 2a Ab-
satz 1 sicherzustellen. Bei Durchführung außerhalb von Unternehmen, Betrie-
ben und Behörden sind die für den Veranstaltungsort geltenden Bestimmun-
gen zu beachten. Für Feste gilt § 13 Absatz 5.

(2) Selbstständige, Betriebe und Unternehmen sind im Rahmen der Erfüllung 
ihrer arbeitsschutzrechtlichen Hygiene- und Schutzpfl ichten auch verantwort-
lich für die Reduzierung von Infektionsrisiken im Sinne des Infektionsschutz-
gesetzes.

§ 5
Stationäre Gesundheits- und Pfl egeeinrichtungen

(1) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vollstationäre 
Einrichtungen der Pfl ege und besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe 
sowie ähnliche Einrichtungen haben die erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um den Eintrag von Coronaviren zu erschweren und Patienten, Bewohner 
und Personal zu schützen. Hierbei sind insbesondere die Richtlinien und Emp-
fehlungen des Robert Koch-Instituts zu beachten.

(2) Besuche in den in Absatz 1 genannten Einrichtungen sind auf der Basis ei-
nes einrichtungsbezogenen Besuchskonzepts zulässig, das die Empfehlungen 
und Richtlinien des Robert Koch-Instituts zum Hygiene- und Infektionsschutz 
umsetzt. Einzelheiten regelt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales in Allgemeinverfügungen.

§ 6
Hochschulen, außerschulische Bildungsangebote 

im öffentlichen Dienst, Bibliotheken

(1) Der Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hochschulen und an den Schulen des 
Gesundheitswesens ist nach Maßgabe gesonderter Anordnungen nach §  28 
Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zulässig. 

(2) Interne Unterrichtsveranstaltungen und praktische Übungen einschließ-
lich dazugehöriger Prüfungen im Rahmen von Vorbereitungsdiensten und 
der Berufsaus-, -fort- und -weiterbildung an den der Berufsaus-, -fort- und 
-weiterbildung im Öffentlichen Dienst dienenden Hochschulen, Schulen, Ins-
tituten und ähnlichen Einrichtungen sowie in Gerichten und Behörden sind 
zulässig, wenn bei der Durchführung geeignete Vorkehrungen zur Hygiene 
und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen 
Personen, zur Begrenzung des Zutritts zu Schulungs- und Prüfungsräumen 
und zur Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 sichergestellt sind. Ausnah-
men des Mindestabstandes bestehen nur beim Betreten und Verlassen des 
Unterrichtsraums sowie bei kurzzeitigen Bewegungen zwischen den Sitzrei-
hen. In diesen Fällen ist verpfl ichtend eine Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Ab-
satz 3) zu tragen. Wenn die Teilnehmer auf festen Plätzen sitzen, kann für die 
Sitzplätze das Erfordernis eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen 
Personen durch die Sicherstellung der besonderen Rückverfolgbarkeit nach 
§ 2 a Absatz 2 ersetzt werden. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für sons-
tige staatliche Prüfungen.
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(3) Bibliotheken einschließlich Hochschulbibliotheken sowie Archive haben 
den Zugang zu ihren Angeboten zu beschränken und nur unter strengen 
Schutzaufl agen (insbesondere Rückverfolgbarkeit gemäß § 2a, Reglementie-
rung der Besucherzahl, Vorgaben für Mindestabstände zwischen Lese- und 
Arbeitsplätzen von 1,5 Metern, Hygienemaßnahmen, Aushänge mit Hinwei-
sen zu richtigen Hygienemaßnahmen) zu gestatten. Für die Lese- und Ar-
beitsplätze kann das Erfordernis eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-
schen Personen durch die Sicherstellung der besonderen Rückverfolgbarkeit 
nach § 2a Absatz 2 ersetzt werden.

§ 7
Weitere außerschulische Bildungsangebote

(1) Bei der Durchführung von Bildungsangeboten und Prüfungen von Ein-
richtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Volkshochschulen, Mu-
sikschulen sowie sonstigen nicht unter § 6 fallenden öffentlichen, kirchlichen 
oder privaten außerschulischen Einrichtungen und Organisationen sowie bei 
Angeboten der Selbsthilfe sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und zur 
Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen, 
die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören,  zur Begren-
zung des Zutritts zu Schulungs- und Prüfungsräumen und zur Rückverfolg-
barkeit nach § 2a Absatz 1 sicherzustellen. Ausnahmen des Mindestabstan-
des bestehen nur beim Betreten und Verlassen des Unterrichtsraums sowie 
bei kurzzeitigen Bewegungen zwischen den Sitzreihen. In diesen Fällen ist 
verpfl ichtend eine Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Absatz 3) zu tragen. Wenn die 
Teilnehmer auf festen Plätzen sitzen, kann für die Sitzplätze das Erfordernis 
eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen durch die Sicher-
stellung der besonderen Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 2 ersetzt wer-
den. Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind – außer bei schriftli-
chen Prüfungen – nur auf der Grundlage eines besonderen Hygiene- und In-
fektionsschutzkonzepts nach §  2b zulässig. Sportliche Bildungsangebote 
müssen unter den Voraussetzungen des § 9 erfolgen. Bei Ausbildungstätigkei-
ten, die eine Unterschreitung des Mindestabstands erfordern (bei der Ge-
sundheitsbildung, beim Schwimmunterricht usw.) und bei Prüfungen in kör-
pernah arbeitenden Dienstleistungsberufen ist bei notwendiger Unterschrei-
tung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen dringend auf 
eine möglichst kontaktarme Durchführung, vorheriges Händewaschen/Hän-
dedesinfektion, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (soweit tätigkeits-
abhängig möglich) und gegebenenfalls weitere tätigkeitsbezogene Vorgaben 
der Anlage zu dieser Verordnung zu achten.

(2) In Musikschulen sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten 
Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten. 

(3) Das Erfordernis eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen 
gilt nicht für den praktischen Unterricht von Fahrschulen; es dürfen sich nur 
der Fahrschüler und der Fahrlehrer sowie während der Fahrprüfung zusätzlich 
eine Prüfungsperson oder im Rahmen der Fahrlehrerausbildung ein Fahrlehrer-
anwärter im Fahrzeug aufhalten. Bei der Lehrprobe im fahrpraktischen Unter-
richt im Rahmen der Fahrlehrerausbildung dürfen sich ein Fahrschüler, ein 
Fahrlehreranwärter und zwei Prüfungspersonen im Fahrzeug aufhalten.

§ 8
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Kultur
(1) Bei Konzerten und Aufführungen in Theatern, Opern- und Konzerthäu-
sern, Kinos und anderen öffentlichen oder privaten (Kultur-)Einrichtungen 
sowie auf Veranstaltungsbereichen im Freien mit bis zu 100 Zuschauern, sind 
geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Ge-
währleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Warteschlan-
gen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen 
gehören, zur dauerhaften guten Durchlüftung der Räumlichkeit, insbeson-
dere im Bühnenbereich, zur Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 und ge-
gebenenfalls zur Umsetzung einer Pfl icht zum Tragen einer Mund-Nase-Be-
deckung (§ 2 Absatz 3) sicherzustellen. Wenn die Teilnehmer auf festen Plät-
zen sitzen, kann für die Sitzplätze das Erfordernis eines Mindestabstands 
von 1,5 Metern zwischen Personen durch die Sicherstellung der besonderen 
Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 2 ersetzt werden.
(2) Konzerte und Aufführungen mit mehr als 100 Zuschauern sind auf der 
Grundlage eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes nach 
§ 2b zulässig, das mindestens die vorstehenden Maßgaben absichert.
(3) Bei Aufführungen nach den Absätzen 1 und 2 mit Sprechtheater, Musik 
mit Blasinstrumenten oder Gesang muss der Abstand zwischen Publikum 
und Bühne mindestens 3 Meter betragen. 
(4) Abweichend von Absatz  1 ist der Betrieb von Autokinos, Autotheatern 
und ähnlichen Einrichtungen zulässig, wenn der Abstand zwischen den 
Fahrzeugen mindestens 1,5 Meter beträgt sowie der Ticketerwerb und die 
Nutzung von Sanitärräumen den Vorgaben für den Handel nach §  11 Ab-
satz 1 entsprechen. 
(5) Beim Singen und Musizieren im öffentlichen Raum (in Gebäuden und im 
Freien) sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- 
und Infektionsschutzstandards zu beachten.
(6) Musikfeste, Festivals und ähnliche Kulturveranstaltungen sind bis min-
destens zum 31. August 2020 untersagt.
(7) Beim Betrieb von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, 
Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen sind geeignete Vorkeh-
rungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Warteschlangen) zwischen Perso-
nen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören, und gege-
benenfalls zur Umsetzung einer Pfl icht zum Tragen einer Mund-Nase-Bede-
ckung (§ 2 Absatz 3) sicherzustellen. Die Anzahl von gleichzeitig anwesen-
den Besuchern darf eine Person pro sieben Quadratmeter der für Besucher 
geöffneten Fläche nicht übersteigen. Unter den vorgenannten Voraussetzun-
gen sind auch Führungen bei sichergestellter Rückverfolgbarkeit nach § 2a 
zulässig. Dies gilt auch für Führungen außerhalb von Einrichtungen (z. B. 
Stadtführungen).
(8) Für gastronomische Angebote in Kultureinrichtungen gilt § 14.

§ 9
Sport

(1) Beim Sport- und Trainingsbetrieb sowie bei Wettkämpfen im Breiten- 
und Freizeitsport auf und in öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie 
im sonstigen öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, 
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zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung 
eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Dusch- und Waschräumen, 
Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie in 
Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in §  1 Absatz  2 ge-
nannten Gruppen gehören, sicherzustellen. Beim Sport in geschlossenen 
Räumen ist zudem eine gute Durchlüftung sicherzustellen.

(2) Die nicht-kontaktfreie Ausübung des Sport-, Trainings- und Wettbe-
werbsbetriebs im Breiten- und Freizeitsport ohne Mindestabstand ist bis auf 
weiteres in geschlossenen Räumen nur Personen gestattet, die zu den in § 1 
Absatz 2 genannten Gruppen gehören, sowie im Freien nur mit bis zu 30 Per-
sonen zulässig, wobei die Rückverfolgbarkeit nach §  2a Absatz  1 sicherge-
stellt sein muss.

(3) Das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist nur bis zu 100 Perso-
nen und bei sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 
zulässig.

(4) Beim Betrieb von Fitnessstudios sind die in der Anlage zu dieser Verord-
nung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten.

(5) Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 
31. August 2020 untersagt.

(6) Die folgenden weiteren Wettbewerbe sind zulässig:

1.  Wettbewerbe in Profi ligen, soweit die Vereine bzw. die Lizenzspielerabtei-
lungen der Vereine sich neben der Erfüllung ihrer arbeitsschutzrechtli-
chen Hygiene- und Schutzpfl ichten auch verantwortlich für die Reduzie-
rung von Infektionsrisiken im Sinne des Infektionsschutzgesetzes zeigen 
und die für die Ausrichtung der Wettbewerbe verantwortlichen Stellen 
den nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden vor Durchführung der 
Wettbewerbe geeignete Infektionsschutzkonzepte vorlegen,

2.  Wettbewerbe im Berufsreitsport und Pferderennen, wenn auf der Anlage 
die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz und 
zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen 
Personen sichergestellt sind.

Das Betreten der Wettbewerbsanlage durch bis zu 100 Zuschauer ist zuläs-
sig, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur 
Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 
1,5 Metern (auch in Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in 
§ 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören, und zur Rückverfolgbarkeit nach 
§ 2a sichergestellt sind. Es ist zu gewährleisten, dass durch die Austragung 
des Wettbewerbs im unmittelbaren Umfeld der Wettbewerbsanlage keine An-
sammlungen verursacht werden. Im Rahmen des Wettbewerbs sind Rund-
funk-Produktionen (TV, Radio, Internet) und dazu auch der Zutritt zu der 
Wettbewerbsanlage gestattet.

(7) Ausgenommen von den vorstehenden Vorschriften sind der Sportunter-
richt (einschließlich Schwimmunterricht) der Schulen und die Vorbereitung 
auf oder die Durchführung von schulischen Prüfungen, sportpraktische 
Übungen im Rahmen von Studiengängen, das Training an den nordrhein-
westfälischen Bundesstützpunkten und Landesleistungsstützpunkten mit 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26b vom 1. Juli 2020464b

besonderem Landesinteresse sowie das Training von Berufssportlern auf und 
in den von ihrem Arbeitgeber bereitgestellten Trainingseinrichtungen.

§ 10
Freizeit- und Vergnügungsstätten

(1) Der Betrieb der folgenden Einrichtungen und Begegnungsstätten sowie 
die folgenden Angebote sind untersagt:

1.  Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen,

2.  sexuelle Dienstleistungen in und außerhalb von Prostitutionsstätten, Bor-
dellen und ähnlichen Einrichtungen.

(2) Der Betrieb von dauerhaft angelegten Freizeitparks und Indoor-Spiel-
plätzen ist auf der Grundlage eines besonderen Hygiene- und Infektions-
schutzkonzepts nach §  2b zulässig. Die nach dem Landesrecht für Schutz-
maßnahmen nach §  28 Absatz  1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen 
Behörden können auch vorübergehende Freizeitparks aus einer Mehrzahl 
von Schaustellerbetrieben auf der Grundlage eines besonderen Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzepts nach § 2b zulassen, welches die in der Anlage zu 
dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu 
beachten hat. Die Zulassung kann auch im Wege der Beteiligung der Be-
hörde an einem gegebenenfalls erforderlichen anderen behördlichen Geneh-
migungsverfahren erklärt werden. 

(3) Beim Betrieb von Schwimmbädern, Saunen und vergleichbaren Well-
nesseinrichtungen sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten 
Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten. 

(4) Beim Betrieb von Zoologischen Gärten und Tierparks sowie Botanischen 
Gärten, Garten- und Landschafts parks sind geeignete Vorkehrungen zur Hy-
giene, zur Steuerung des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands 
von 1,5 Metern (auch in Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den 
in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören, und gegebenenfalls zur Umset-
zung einer Pfl icht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Absatz 3) si-
cherzustellen. In allen geschlossenen Räumen, in denen sich Personen für 
längere Zeit aufhalten, ist eine gute Durchlüftung sicherzustellen. Die An-
zahl von gleichzeitig anwesenden Besuchern darf eine Person pro sieben 
Quadratmeter der für Besucher geöffneten Fläche nicht übersteigen.

(5) Auf Spielplätzen im Freien haben Begleitpersonen untereinander einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, soweit sie nicht zu den in 
§ 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören. 

(6) Beim Betrieb von Ausfl ugsfahrten mit Schiffen, Kutschen, historischen 
Eisenbahnen und ähnlichen Einrichtungen sind geeignete Vorkehrungen zur 
Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestab-
stands von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen), soweit 
sie nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen  gehören, zur Rückver-
folgbarkeit nach § 2a und gegebenenfalls zur Umsetzung einer Pfl icht zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Absatz 3) sicherzustellen. Das Er-
fordernis eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen kann 
durch die Sicherstellung der besonderen Rückverfolgbarkeit nach § 2a Ab-
satz 2 ersetzt werden. In allen geschlossenen Räumen, in denen sich Personen 
für längere Zeit aufhalten, ist eine gute Durchlüftung sicherzustellen. 
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(7) Beim Betrieb von Spielhallen, Wettbüros und ähnlichen Einrichtungen 
sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur 
Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Warte-
schlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten 
Gruppen gehören, und gegebenenfalls zur Umsetzung einer Pfl icht zum Tra-
gen einer Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Absatz 3) sicherzustellen. In allen ge-
schlossenen Räumen, in denen sich Personen für längere Zeit aufhalten, ist 
eine gute Durchlüftung sicherzustellen. Der Betrieb von Spielbanken ist nur 
aufgrund eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts nach 
§ 2b zulässig.
(8) Vereine, Sportvereine sowie sonstige Sport- und Freizeiteinrichtungen 
dürfen abgetrennte und gut zu durchlüftende Räumlichkeiten für nach die-
ser Verordnung zulässige Veranstaltungen und Versammlungen unter den da-
für geltenden Voraussetzungen zur Verfügung stellen.
(9) Für gastronomische Angebote in Freizeit- und Vergnügungsstätten gilt § 14.

§ 11
Handel, Messen, Kongresse

(1) Alle Handelseinrichtungen haben geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, 
zur Steuerung des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 
1,5 Metern (auch in Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in 
§ 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören, und zur Umsetzung einer Pfl icht 
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Absatz 3) zu treffen. In Ein-
kaufszentren, „Shopping Malls“, „Factory Outlets“ und vergleichbaren Ein-
richtungen gilt dies auch für die Allgemeinfl ächen und die allgemeinen Sani-
tärräume. Die Anzahl von gleichzeitig im Geschäftslokal anwesenden Kun-
den darf eine Person pro sieben Quadratmeter der Verkaufsfl äche im Sinne 
des Einzelhandelserlasses NRW nicht übersteigen.
(2) Messen, Kongresse, Ausstellungen, Jahrmärkte im Sinne von §  68 Ab-
satz 2 der Gewerbeordnung (z. B. Trödelmärkte), Spezialmärkte im Sinne von 
§ 68 Absatz 1 der Gewerbeordnung und ähnliche Veranstaltungen sind nur 
auf der Grundlage eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts 
nach § 2b zulässig. Bei Kongressen und Messen sind dabei die in der Anlage 
zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards 
zu beachten.

§ 12
Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, Heilberufe

(1) Für die Geschäftslokale von Handwerkern und Dienstleistern gilt §  11 
Absatz 1 entsprechend.
(2) Für die folgenden Handwerker- und Dienstleistungen, bei denen ein Min-
destabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, 
sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und In-
fektionsschutzstandards zu beachten:
1.  Friseurleistungen,
2.  Fußpfl ege,
3.  Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre,
4.  Massage,
5.  Tätowieren und Piercen.
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Bei anderen Handwerker- und Dienstleistungen, bei denen ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, sowie bei 
körperbezogenen Dienstleistungen (z. B. Sonnenstudios) ist neben strikter 
Beachtung der allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutzregeln auf eine 
möglichst kontaktarme Erbringung zu achten.
(3) Bei der Durchführung von Tätigkeiten der Angehörigen der Heilberufe 
mit Approbation und sonstiger Personen, die zur Ausübung der Heilkunde 
gemäß §  1 des Heilpraktikergesetzes befugt sind, sollen die jeweils aktuell 
geltenden Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts beachtet 
werden. Dasselbe gilt für zur Versorgung erforderliche Tätigkeiten der ambu-
lanten Pfl ege und der Betreuung im Sinne des Fünften, des Achten, des 
Neunten und des Elften Buches Sozialgesetzbuch.

§ 13
Veranstaltungen und Versammlungen

(1) Bei Veranstaltungen und Versammlungen, die nicht unter besondere Rege-
lungen dieser Verordnung fallen, mit bis zu 100 Teilnehmern sind geeignete 
Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Gewährleistung ei-
nes Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Warteschlangen) zwischen Per-
sonen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören, und gege-
benenfalls zur Umsetzung einer Pfl icht zum Tragen einer Mund-Nase-Bede-
ckung (§ 2 Absatz 3) sicherzustellen. Außer im Freien ist zudem die einfache 
Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 sicherzustellen. Wenn die Teilnehmer 
während der Veranstaltung oder Versammlung auf festen Plätzen sitzen, kann 
für die Sitzplätze das Erfordernis eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-
schen Personen durch die Sicherstellung der besonderen Rückverfolgbarkeit 
nach § 2a Absatz 2 ersetzt werden. In geschlossenen Räumen ist außerhalb des 
Sitzplatzes eine Mund-Nase-Bedeckung im Sinne von § 2 zu tragen.
(2) Veranstaltungen und Versammlungen, die nicht unter besondere Regelun-
gen dieser Verordnung fallen, mit mehr als 100 Teilnehmern bedürfen eines 
besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts nach § 2b, das mindes-
tens die Maßgaben nach Absatz 1 absichert.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Versammlungen nach dem Versamm-
lungsgesetz; bei diesen ist die Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 
Metern zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Grup-
pen gehören, sicherzustellen. Die nach dem Landesrecht für Schutzmaßnah-
men nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden 
können in Abstimmung mit der Versammlungsbehörde weitergehende 
Schutzmaßnahmen anordnen. Satz  1 und 2 gelten entsprechend für Veran-
staltungen, die der Grundversorgung der Bevölkerung dienen.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind große Festveranstaltungen 
bis mindestens zum 31. August 2020 untersagt. Große Festveranstaltungen in 
diesem Sinne sind in der Regel 
1.  Volksfeste nach § 60b der Gewerbeordnung (einschließlich Kirmesveran-

staltungen u. ä.),
2.  Stadt-, Dorf- und Straßenfeste,
3.  Schützenfeste,
4.  Weinfeste,
5.  ähnliche Festveranstaltungen.
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(5) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Feste (Veranstaltungen mit vor-
nehmlich geselligem Charakter). Diese sind nur aus einem herausragenden 
Anlass (z. B. Jubiläum, Hochzeits-, Tauf-, Geburtstags-, Abschlussfeier) und 
mit höchstens 50 Teilnehmern zulässig. Das Abstandsgebot und eine Ver-
pfl ichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gelten dabei nicht, so-
weit geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und zur einfachen Rückverfolg-
barkeit nach § 2a Absatz 1 sichergestellt sind.

(5a) Absatz 5 Satz 3 gilt ab dem 20. Juni 2020 entsprechend auch für aus-
schließlich interne und jeweils einmalige selbst organisierte Feste von Schul-
abgangsklassen oder -jahrgängen außerhalb von Schulanlagen und Schulge-
bäuden, wenn durch besondere Maßnahmen sichergestellt ist, dass an diesen 
Veranstaltungen ausschließlich die Mitglieder der jeweiligen Abschluss-
klasse oder des jeweiligen Abschlussjahrgangs teilnehmen. Minderjährige 
müssen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Teil-
nahme mitführen. Über die Veranstaltung ist die nach dem Landesrecht für 
Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zustän-
dige Behörde mindestens zwei Tage vor der Veranstaltung zu informieren. 
Diese kann aufgrund eines lokalen Infektionsgeschehens im Einzelfall oder 
generell abweichende Regelungen zur Zulassung der Feste nach Satz 1 tref-
fen.

(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt für Beerdigungen, dass geeig-
nete Vorkehrungen zur Hygiene und zur Gewährleistung eines Mindestab-
stands von 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 
genannten Gruppen gehören, einzuhalten sind. In geschlossenen Räumen 
(z. B. Trauerhalle) ist zudem die einfache Rückverfolgbarkeit nach §  2a si-
cherzustellen. Zusammenkünfte im Anschluss an Beerdigungen können mit 
bis zu 50 Teilnehmern nach den Maßgaben von Absatz 5 und mit mehr Teil-
nehmern nach den Maßgaben der Absätze 1 und 2 durchgeführt werden. 
Satz  3 gilt entsprechend für standesamtliche Trauungen und Zusammen-
künfte unmittelbar vor dem Ort der Trauung.

§ 14
Gastronomie

(1) Beim Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Bars, Imbissen, 
(Eis-)Cafés, öffentlich zugänglichen Mensen und Kantinen, Speisewagen und 
Bistros im Personenverkehr sowie ähnlichen gastronomischen Einrichtungen 
sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und In-
fektionsschutzstandards zu beachten. Am selben Tisch dürfen gemeinsam 
nur Personen sitzen, die zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören. 

(2) Nicht öffentlich zugängliche Mensen und Kantinen von Betrieben, Be-
hörden und (Aus-)Bildungseinrichtungen (einschließlich Schulen im Sinne 
von §  1 Absatz  1 der Coronabetreuungsverordnung) dürfen zur Versorgung 
der Beschäftigten und Nutzer der Einrichtung abweichend von Absatz 1 be-
trieben werden, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung 
des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern 
(auch in Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 
genannten Gruppen gehören, gewährleistet sind.

(3) Gastronomische Betriebe nach Absatz  1 und 2 dürfen abgetrennte und 
gut zu durchlüftende Räumlichkeiten für nach dieser Verordnung zulässige 
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Veranstaltungen und Versammlungen unter den dafür geltenden Vorausset-
zungen zur Verfügung stellen. 
(4) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für die Vermietung 
von Räumlichkeiten ohne gastronomischen Service, wenn dieser durch Dritte 
(„Catering“) oder den Mieter selbst erfolgt.

§ 15
Beherbergung, Tourismus, Ferienangebote

(1) In Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und ähnlichen Beherbergungsbe-
trieben sind Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken für Personen 
untersagt, die keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union, Islands, 
Liechtensteins, Norwegens, der Schweiz oder des Vereinigten Königreichs 
von Großbritannien und Nordirland haben. 
(1a) In den in Absatz 1 genannten Beherbergungsbetrieben ist außerdem die 
Unterbringung von Personen aus einem vom Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales festgelegten und veröffentlichten Gebiet oder einer 
Einrichtung mit erhöhtem Infektionsgeschehen untersagt, die nicht über ein 
ärztliches Zeugnis in Papier- oder digitaler Form verfügen, welches bestätigt, 
dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 vorhanden sind. Ein aus einem fachärztlichen Labor 
stammender Befund ist ein ärztliches Zeugnis. Das ärztliche Zeugnis muss 
sich auf eine molekularbiologische Testung stützen, die höchstens 48 Stun-
den vor der Anreise vorgenommen worden ist. Maßgeblich für den Beginn 
der 48-Stunden-Frist ist der Zeitpunkt der Feststellung des Testergebnisses. 
Das Unterbringungsverbot nach Satz 1 gilt nicht für Gäste, 
1.  die zwingend notwendig und unaufschiebbar berufl ich oder medizinisch 

veranlasst anreisen,
2.  die einen sonstigen triftigen Reisegrund haben (insbesondere einen Be-

such eines Familienangehörigen, eines Lebenspartners oder Partners ei-
ner nichtehelichen Lebensgemeinschaft, die Wahrnehmung eines Sorge- 
oder Umgangsrechts oder den Beistand oder die Pfl ege schutzbedürftiger 
Personen) oder

3.  für die das für den Beherbergungsbetrieb zuständige Gesundheitsamt in 
begründeten Einzelfällen auf Antrag eine Ausnahme zugelassen hat.

(2) Übernachtungsangebote in Ferienwohnungen, Ferienhäusern und auf 
Campingplätzen zu touristischen Zwecken sind für Personen untersagt, die 
keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union, Islands, Liechtensteins, 
Norwegens, der Schweiz oder des Vereinigten Königreichs von Großbritan-
nien und Nordirland haben. Die Untersagung nach Satz 1 gilt nicht für die 
Nutzung von dauerhaft angemieteten oder im Eigentum befi ndlichen Immo-
bilien und von dauerhaft abgestellten Wohnwagen, Wohnmobilen usw. aus-
schließlich durch die Nutzungsberechtigten.
(3) Bei der Beherbergung von Gästen, bei ihrer gastronomischen Versorgung 
sowie beim Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen auf Campingplätzen 
usw. sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und 
Infektionsschutzstandards zu beachten. Für nach dieser Verordnung zuläs-
sige Veranstaltungen und Versammlungen dürfen abgetrennte und gut zu 
durchlüftende Räumlichkeiten unter den dafür geltenden Voraussetzungen 
zur Verfügung gestellt werden.
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(4) Reisebusreisen und sonstige Gruppenreisen mit Bussen sind unter Be-
achtung der in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und 
Infektionsschutzstandards zulässig.

(5) In den Schulsommerferien 2020 sind Tagesausfl üge, Ferienfreizeiten, 
Stadtranderholungen und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche unter Be-
achtung der in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und In-
fektionsschutzstandards zulässig. In Bezug auf die Unterbringung sind zu-
sätzlich die Maßgaben nach Absatz  3 sowie in Bezug auf die Durchführung 
von Reisen und Transfers mit (Klein-)Bussen die Maßgaben nach Absatz 4 zu 
beachten. 

§ 16
Verfügungen der örtlichen Ordnungsbehörden

Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen widersprechenden und inhalts-
gleichen Allgemeinverfügungen der nach dem Landesrecht für Schutzmaß-
nahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behör-
den vor. Unbeschadet davon bleiben die nach dem Landesrecht für Schutz-
maßnahmen nach §  28 Absatz  1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen 
Behörden befugt, im Einzelfall auch über diese Verordnung hinausgehende 
Schutzmaßnahmen anzuordnen. Ausnahmen von Geboten und Verboten die-
ser Verordnung können die nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen 
nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden nur 
in den ausdrücklich in dieser Verordnung vorgesehenen Fällen erteilen.

§ 17
Durchsetzung der Gebote und Verbote

Die nach dem Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten im Sinne des § 73 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Be-
hörden sind gehalten, die Bestimmungen dieser Verordnung energisch, konse-
quent und, wo nötig, mit Zwangsmitteln durchzusetzen. Dabei werden sie 
von der Polizei gemäß den allgemeinen Bestimmungen unterstützt. 

§ 18
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrigkeiten werden gemäß §  73 Absatz  2 des Infektions-
schutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet.  

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 in Verbindung 
mit §§  32, 28 Absatz  1 Satz  1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  entgegen § 1 Absatz 3 und Absatz 2 an einer Zusammenkunft oder An-
sammlung im öffentlichen Raum beteiligt ist,

2.  entgegen §  5 Absatz  1 erforderliche Maßnahmen zur Erschwerung des 
Vireneintrags, zum Schutz von Patienten, Bewohnern oder Personal 
nicht ergreift,

3.  entgegen § 6 Absatz 3 Zugangsbeschränkungen oder die dort genannten 
Schutzaufl agen nicht vornimmt,

4.  entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 bis 6 Bildungsangebote, Prüfungen, Ange-
bote der Selbsthilfe oder sonstige Veranstaltungen durchführt, ohne die 
dort genannten Schutzmaßnahmen sicherzustellen,
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5.  entgegen §  8 Absatz  1 bis 3 Konzerte oder Aufführungen durchführt, 
ohne die dort genannten Schutzmaßnahmen sicherzustellen,

6.  entgegen § 8 Absatz 4 Autokinos, Autotheater oder ähnliche Einrichtun-
gen betreibt, ohne die dort genannten Schutzmaßnahmen sicherzustel-
len,

7.  entgegen § 8 Absatz 6 Musikfeste, Festivals oder ähnliche Kulturveran-
staltungen durchführt oder daran teilnimmt,

8.  entgegen § 8 Absatz 7 eine Einrichtung betreibt oder Führungen durch-
führt, ohne die dort genannten Schutzmaßnahmen sicherzustellen, 

9.  entgegen § 8 Absatz 8 bei gastronomischen Angeboten die Voraussetzun-
gen von § 14 nicht erfüllt,

10.  entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Sport- oder Trainingsbetrieb sowie Wett-
kämpfe durchführt, ohne die dort genannten geeigneten Schutzmaßnah-
men sicherzustellen,

11.  entgegen §  9 Absatz  2 Sport- oder Trainingsbetrieb sowie Wettkämpfe 
durchführt oder daran teilnimmt oder die Rückverfolgbarkeit nicht si-
cherstellt,

12.  entgegen § 9 Absatz 3 das Betreten der Sportanlage durch mehr als 100 
Zuschauer zulässt oder die Rückverfolgbarkeit nicht sicherstellt, 

13.  entgegen § 9 Absatz 4 ein Fitnessstudio betreibt, ohne die in der Anlage 
zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstan-
dards zu beachten,

14.  entgegen §  9 Absatz  5 Sportfeste oder ähnliche Sportveranstaltungen 
durchführt oder daran teilnimmt,

15.  entgegen § 9 Absatz 6 Satz 1 und 2 Wettbewerbe im Berufssport durch-
führt, das Betreten der Wettbewerbsanlage durch weniger als 100 Zu-
schauer zulässt, ohne die dort genannten Schutzmaßnahmen sicherzu-
stellen, oder das Betreten der Wettbewerbsanlage durch mehr als 100 
Zuschauer zulässt,

16.  entgegen § 10 Absatz 1 eine Einrichtung oder Begegnungsstätte betreibt 
oder ein Angebot unterbreitet,

17.  entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 einen dauerhaft angelegten Freizeitpark 
oder Indoor-Spielplatz ohne besonderes Hygiene- und Infektionsschutz-
konzept betreibt,

18.  entgegen §  10 Absatz  3 Schwimmbäder, Saunen und vergleichbaren 
Wellnesseinrichtungen ohne Beachtung der in der Anlage zu dieser Ver-
ordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards betreibt,

19.  entgegen § 10 Absatz 4 Satz 1 oder 3 einen Zoologischen Garten, Tier-
park, Botanischen Garten oder Garten- und Landschaftspark betreibt, 
ohne die aufgeführten Schutzmaßnahmen sicherzustellen,

20.  entgegen §  10 Absatz  6 Satz  1 und 2 eine Ausfl ugsfahrt mit Schiffen, 
Kutschen, historischen Eisenbahnen und ähnlichen Einrichtungen be-
treibt, ohne die aufgeführten Schutzmaßnahmen sicherzustellen, 

21.  entgegen § 10 Absatz 7 Satz 1 eine Spielhalle, ein Wettbüro oder ähnli-
che Einrichtungen betreibt, ohne die aufgeführten Schutzmaßnahmen 
sicherzustellen,

22.  entgegen § 10 Absatz 7 Satz 2 eine Spielbank ohne besonderes Hygiene- 
und Infektionsschutzkonzept betreibt, 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26b vom 1. Juli 2020 471b

23.  entgegen § 10 Absatz 8 Räumlichkeiten für nach dieser Verordnung zu-
lässige Veranstaltungen und Versammlungen zur Verfügung stellt, ohne 
die dafür geltenden Voraussetzungen zu erfüllen,

24.  entgegen § 11 Absatz 1 die dort aufgeführten Schutzmaßnahmen nicht 
sicherstellt oder eine Überschreitung der Höchstzahl von Kunden zu-
lässt,

25.  entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 eine Messe, einen Kongress, eine Ausstel-
lung, einen Jahrmarkt, einen Spezialmarkt oder eine ähnliche Veranstal-
tung ohne besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept durch-
führt,

26.  entgegen § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 11 Absatz 1 die dort aufge-
führten Schutzmaßnahmen nicht sicherstellt oder eine Überschreitung 
der Höchstzahl von Kunden zulässt,

27.  entgegen § 12 Absatz 2 Satz 1 Leistungen anbietet, ohne die in der An-
lage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutz-
standards zu beachten,

28.  entgegen § 12 Absatz 2 Satz 2 Leistungen anbietet, ohne die dort aufge-
führten Schutzmaßnahmen sicherzustellen, 

29.  entgegen § 13 Absatz 1 und 2 Veranstaltungen durchführt oder Versamm-
lungen organisiert, ohne die dort genannten Schutzmaßnahmen sicher-
zustellen,

30.  entgegen § 13 Absatz 4 große Festveranstaltungen durchführt oder daran 
teilnimmt,

31.  entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 eine gastronomische Einrichtung betreibt, 
ohne die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und 
Infektionsschutzstandards zu beachten,

32.  entgegen §  14 Absatz  1 Satz  2 mit anderen Personen am selben Tisch 
Platz nimmt,

33.  entgegen § 14 Absatz 2 eine gastronomische Einrichtung betreibt, ohne 
die dort genannten geeigneten Vorkehrungen zu gewährleisten,

34.  entgegen § 14 Absatz 3 Räumlichkeiten für nach dieser Verordnung zu-
lässige Veranstaltungen und Versammlungen zur Verfügung stellt, ohne 
die dafür geltenden Voraussetzungen zu erfüllen,

35.  entgegen § 15 Absatz 1 oder Absatz 2 Übernachtungsangebote zu touris-
tischen Zwecken durchführt oder wahrnimmt,

36.  entgegen § 15 Absatz 3 Satz 1 Gäste beherbergt oder versorgt oder Gemein-
schaftseinrichtungen betreibt, ohne die in der Anlage zu dieser Verordnung 
festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten,

37.  entgegen §  15 Absatz  3 Satz  2 Räumlichkeiten für nach dieser Verord-
nung zulässige Veranstaltungen und Versammlungen zur Verfügung stellt, 
ohne die dafür geltenden Voraussetzungen zu erfüllen,

38.  entgegen § 15 Absatz 4 Reisebusreisen oder sonstige Gruppenreisen mit 
Bussen durchführt, ohne die in der Anlage zu dieser Verordnung festge-
legten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten,

39.  entgegen §  15 Absatz  5 Satz  1 Tagesausfl üge, Ferienfreizeiten, Stadt-
randerholungen oder Ferienreisen durchführt, ohne die in der Anlage zu 
dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards 
zu beachten,
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ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare An-
ordnung auf Grund dieser Verordnung bedarf.
(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 6 in Verbindung 
mit §§  32, 28 Absatz  1 Satz  1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung zuwider ge-
gen eine andere, nicht in Absatz 2 genannte Regelung dieser Verordnung ver-
stößt. Die Vollziehbarkeit solcher Anordnungen der örtlichen Ordnungsbe-
hörden, der Polizei und der Bundespolizei besteht unmittelbar kraft Gesetzes 
(für die örtlichen Ordnungsbehörden: § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 
Absatz 8 des Infektionsschutzgesetzes; für die Polizei und die Bundespolizei: 
§ 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Verwaltungsgerichtsordnung).

§ 19
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 2. Juli 2020 in Kraft und mit Ablauf des 15. Juli 
2020 außer Kraft.

Düsseldorf, den 1. Juli 2020

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO NRW 
 
 

Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards gelten für die nach der CoronaSchVO 
NRW zulässigen Angebote und Einrichtungen, soweit auf diese Anlage verwiesen wird. 

Die nachfolgenden Standards bilden nur die Verpflichtungen ab, die sich aus dem Infektionsschutzge-
setz des Bundes und der CoronaSchVO NRW ergeben. Ggf. weitergehende Pflichten zum Infektions-
schutz bzw. zur Hygiene aus anderen Rechtsvorschriften (z. B. Arbeitsschutzrecht) müssen ebenfalls 
und ggf. auch darüber hinaus beachtet werden.  

Inhalt:  

I. Gastronomie (Innen- und Außengastronomie)  

II. Beherbergungsbetriebe  

IIa. Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Campingplätze 

III. Friseurhandwerk in Friseursalons (entsprechend bei mobilen Friseurdienstleistungen)  

IV. Podologische Behandlungen, podologische Fußpflege und Fußpflege  

V. Kosmetikstudios, Nagelstudios, Tätowierstudios, Piercingstudios, Manikürestudios 

VI. Massage/Massagestudios  

VII. Fitnessstudios 

VIII. Hallenschwimmbäder, Freibäder, Naturbäder und ähnliche Einrichtungen 

IX. Fahrten in Reisebussen 

X. Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche 

XI. Kongresse und Messen 

XII. Hygienestandards für Musik und Gesang im Orchester- und Theaterbetrieb (einschließlich Probenbetrieb) 
im Profi- und Amateurbereich sowie für Unterricht in Musikschulen 

XIII. Vorübergehende Freizeitparks 
 

I. Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) 

Unabhängig von den nachfolgend aufgeführten Regelungen zum Infektionsschutz sind die Vorschriften zur Le-
bensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit einzuhalten. 
 
1. Der gemeinsame Besuch von Gaststätten und die gemeinsame Nutzung eines Tisches ist nur den Personen 

gestattet, die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum 
ausgenommen sind. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen 
des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

2. Reservierungen sollten soweit möglich genutzt werden, um einen Rückstau von Gästen in Wartebereichen 
zu vermeiden. Gästen muss ein Platz zugewiesen werden (Sitzplatzpflicht). 

3. Gästen sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu den 
Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung möglich. 

4. Gäste müssen sich nach Betreten der Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) die Hände waschen bzw. 
bei Bedarf desinfizieren (Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Kundenkontaktdaten 
der Gäste sowie Zeiträume des Aufenthaltes in der Innen- und Außengastronomie sind für jede Tischgruppe 
- unter Einholen des Einverständnisses - nach § 2a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben. Dabei ist 
ausdrücklich eine einfache, auf den Tischen ausliegende Liste (einschließlich Einverständniserklärung zur 
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Datenerhebung) für jede den Tisch nutzende Personengruppe ausreichend. Für zulässige Veranstaltungen 
kann eine Gesamtliste erstellt werden, wobei es ausreichend ist, wenn der Veranstalter im Bedarfsfall die 
weiteren Kontaktdaten zur Verfügung stellen kann. Soweit nach der CoronaSchVO erforderlich hat die Liste 
eine Sitzplatzzuordnung zu enthalten. 

5. Tische sind so anzuordnen, dass  
a. zwischen den Tischen mindestens 1,5 m Abstand (gemessen ab Tischkante bzw. den zwischen zwei Ti-

schen liegenden Sitzplätzen) vorliegt. Ausnahme: bauliche Abtrennung zwischen den Tischen, die eine 
Übertragung von Viren für den Tisch- und kompletten Sitzbereich verhindert. 

b. bei Sitzbereichen in Nähe von Arbeitsplätzen (Theke etc.) ein 1,5 m Abstand zu den Bewegungsräumen 
des Personals eingehalten wird. Unmittelbar vor der Theke sind Sitzplätze nur mit zusätzlichen Barrieren 
zulässig (z. B. Plexiglas wie im Einzelhandel). 

6. Gänge zum Ein-/Ausgang, zur Küche, zu Toiletten etc. müssen eine Durchgangsbreite haben, mit der beim 
Durchgehen die Einhaltung des 1,5 m Abstandes zu den an den Tischen sitzenden Personen grds. eingehalten 
werden kann. Soweit dies baulich nicht sichergestellt werden kann, sind aber Abweichungen flexibel zuläs-
sig, da grundsätzlich im Innenbereich eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung außer am 
Sitzplatz (§ 2 Abs. 3 Ziffer 7 CoronaSchVO) gilt.   

7. Über Tischanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich die Abstände 
erkennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten. In stark frequentierten Bereichen/Warteschlangen (Eingang, 
Toiletten etc.) sollen Abstandsmarkierungen angebracht werden. 

8. Gebrauchsgegenstände (Gewürzspender, Zahnstocher etc.) dürfen nicht offen auf den Tischen stehen. 
9. Speisen werden am Tisch ausschließlich als Tellergerichte serviert; Selbstbedienungsbuffets sind nur zuläs-

sig, wenn die Gäste sich vor jeder Nutzung an bereitgestellten Desinfektionsmittelspendern die Hände des-
infizieren und bei der Nutzung eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Eine möglichst gute Abschirmung oder 
Abdeckung der Speisen („Spuckschutz“ o.ä.) ist zusätzlich sinnvoll. 

10. Alle Gast- und Geschäftsräume sind ausreichend zu belüften. Abfälle müssen in kurzen Intervallen ordnungs-
gemäß entsorgt werden.  

11. Alle Kontaktflächen wie Arbeitsflächen, Polster, Stühle, Tische, Speisekarten, Gewürzspender etc. sind nach 
jedem Gebrauch mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. 

12. Sofern neben der gastronomischen Versorgung andere Angebote (Sport- und Unterhaltungsanlagen, Shisha-
Pfeifen oder andere gerätegebundene Genussmittel) vorgehalten und genutzt werden, so sind deren Kon-
taktflächen regelmäßig – mindestens einmal täglich - zu reinigen bzw. zu desinfizieren und die Gäste vor der 
Nutzung ihrerseits zum Händewaschen/-desinfizieren aufzufordern. Shisha-Pfeifen dürfen nicht von mehre-
ren Personen gleichzeitig, nur unter Verwendung von Einmal-Mundstücken und Schläuchen, die nach Ge-
brauch entsorgt werden, und nur bei vollständiger dauerhafter Durchlüftung der Räumlichkeiten verwendet 
werden. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Gästewechsel zu wechseln und bei mindestens 60 Grad 
Celsius zu waschen. 

13. Spülvorgänge für Geschirr und Gläser sollten möglichst maschinell mit Temperaturen von mindestens 60 
Grad Celsius durchgeführt werden. Nur ausnahmsweise sind niedrigere Temperaturen mit entsprechend 
wirksamen Tensiden / Spülmitteln ausreichend. 

14. Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen (Service etc.) müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese 
muss bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Nach jedem Abräumen von Speisengeschirr sollen Händewa-
schen/-desinfektion erfolgen. Händewaschen/-desinfektion ansonsten mindestens alle 30 min, soweit dies 
noch nicht erfolgt ist. Für Gäste gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nach § 2 Absatz 3 
CoronaSchVO mit Ausnahme der Sitzplätze und des Außenbereichs. 

15. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhand-
tücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso der 
Mindestabstand untereinander. 

16. Die Beschäftigten werden in den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Gäste 
werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert.  

17. Ein Fest nach § 13 Absatz 5 CoronaSchVO kann in der gastronomischen Einrichtung in vom übrigen Gastver-
kehr abgetrennten Räumlichkeiten mit höchstens 50 Teilnehmern ohne Einhaltung des Abstandsgebots und 
ohne Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung innerhalb der abgetrennten Räume durchge-
führt werden, soweit geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und zur einfachen Rückverfolgbarkeit nach § 2a 
Absatz 1 CoronaSchVO sichergestellt sind. Die Regelungen der Ziff. 1, 5a, 8 und 9 gelten für diese Veranstal-
tungen nicht. 
 

Die Umsetzung der vorstehenden Vorgaben erfordert ein gemeinsames Zusammenwirken aller Beteiligten. Das 
kann sowohl eine Anpassung der Personalstärke wie auch eine größere Geduld der Gäste für die zusätzlichen 
Arbeitsschritte erfordern. 
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II. Beherbergungsbetriebe 
 
Unabhängig von den nachfolgend aufgeführten Regelungen zum Infektionsschutz sind die Vorschriften zur Le-
bensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit einzuhalten. 
 
1. In Beherbergungsbetrieben ist die gemeinsame Nutzung eines Zimmers oder einer Unterkunft nur Personen 

gestattet, die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausge-
nommen sind1. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des 
Hausrechtes der Zutritt zu verwehren.  

2. Zutritt zu Beherbergungsbetrieben ist zudem Gästen sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegs-
infektion zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung möglich. 

3. Kontaktdaten der Gäste sowie der Zeitraum der Nutzung des Beherbergungsbetriebs sind - unter Einholen 
des Einverständnisses - nach § 2 a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben. Dabei können bereits aus dem 
Buchungsvorgang vorliegende Daten genutzt werden.  

4. Das gastronomische Angebot (inkl. Frühstück) sowie sonstige andere Angebote und Dienstleistungen, für die 
in dieser Anlage gesonderte Regelungen festgelegt sind, sind auch in Beherbergungsbetrieben nur unter 
Beachtung der in dieser Anlage angebotsbezogen festgelegten Infektionsschutzregelungen zulässig. Für 
Wellnessbereiche, Schwimmbäder und Saunen gelten die Regelungen der Ziff. VIII dieser Anlage entspre-
chend. 

5. Die Nutzung von gemeinschaftlichen Dusch- und Waschräumen darf nur bei ausreichender Belüftung und in 
Einzelkabinen oder mit einem Mindestabstand von 1,5 m (Markierung oder Sperrung von Armaturen) zuge-
lassen werden. 

6. Gästen ist im Eingangsbereich ein Händedesinfektionsspender zur Verfügung zu stellen. Zudem sind sie im 
Eingangsbereich und beim Einchecken durch deutlich sichtbare Hinweise und durch das Personal auf die im 
Beherbergungsbetrieb zu beachtenden Infektionsschutzregelungen hinzuweisen. 

7. Beschäftigte, die direkten Kontakt mit Gästen haben, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Wieder-
verwendbare Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius 
gewaschen werden. Für Gäste gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nach § 2 Absatz 3 
CoronaSchVO mit Ausnahme der Sitzplätze und des Außenbereichs. 

8. Im gesamten Beherbergungsbetrieb ist durch organisatorische Maßnahmen (Zugangsregelungen, Personen-
beschränkung für Aufzugsanlagen etc.) oder bauliche/einrichtungsbezogene Maßnahmen (Abstandsmarkie-
rungen, Trennung von Verkehrswegen, Abstände zwischen Sitzmöbeln etc.) sicherzustellen, dass zwischen 
allen Personen, die nicht nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum 
ausgenommen sind, ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Dies gilt insbesondere auch für die 
Abstände zwischen Service-Personal und Gästen beim Check-in etc.. Für Bereiche, in denen die Einhaltung 
des Mindestabstands nicht sicherzustellen ist, ist von der Inhaberin/dem Inhaber des Beherbergungsbe-
triebs unter Nutzung des Hausrechts eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Sinne 
des § 2 CoronaSchVO auch für Gäste anzuordnen. Die Ausnahmen nach § 2 Absatz 3 CoronaSchVO sind dabei 
zuzulassen. 

9. Alle Gast- und Geschäftsräume sind ausreichend zu belüften.  
10. Die Zimmerreinigung sollte bei kürzeren Aufenthalten nur nach Abreisen erfolgen. Sowohl in Zimmern wie 

in den Gemeinflächen sind alle Kontaktflächen wie Stühle, Tische und (ggf.) Polster nach Gebrauch / Abreise 
bzw. in regelmäßigen Abständen mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen.  

11. Zeitschriftenauslagen oder die Auslage anderer, von verschiedenen Gästen genutzten Gegenständen (Kulis 
etc.) sind nur unter strengem Hygieneschutz zulässig. Sie sind regelmäßig – auf Zimmern mindestens nach 
jedem Gästewechsel – angemessen zu reinigen. Nicht notwendige Textilien und Gegenstände sind aus den 
Räumlichkeiten zu entfernen.  

12. Allgemein zugängliche Sanitärräume sind mind. zweimal täglich zu reinigen, dazu gehört auch die sichere 
Abfallentsorgung. Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. In 
Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. 

13. Auf den Hotelzimmern sollen den Gästen Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Einweggebinde 
(Shampoo, Seife etc.) sind zu bevorzugen.  

14. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Gastwechsel zu wechseln und müssen bei mindestens 60 Grad 
Celsius gewaschen werden.  

15. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. 

 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26b vom 1. Juli 2020476b

IIa. Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Campingplätze 
 
1. Der gemeinsame Besuch von Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Campingplätzen und die gemeinsame 

Nutzung ist nur den Personen gestattet, die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten 
im öffentlichen Raum ausgenommen sind. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit 
sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

2. Das gastronomische Angebot (inkl. Frühstück) sowie sonstige andere Angebote und Dienstleistungen, für die 
in dieser Anlage gesonderte Regelungen festgelegt sind, sind auch in Anlagen mit Ferienwohnungen etc. nur 
unter Beachtung der in dieser Anlage angebotsbezogen festgelegten Infektionsschutzregelungen zulässig. 
Für Wellnessbereiche, Schwimmbäder und Saunen gelten die Regelungen der Ziff. VIII dieser Anlage ent-
sprechend. 

3. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Einzugs und Auszugs in die/aus der Ferienwohnung, in das/aus 
dem Ferienhaus oder in den/aus dem Campingplatz sind - unter Einholen des Einverständnisses - nach § 2a 
Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben. 

4. Gästen sowie Beschäftigten (jeweils inkl. Geschäftsinhaber/-inhaberin) mit Symptomen einer Atemwegsin-
fektion ist der Zutritt zu den Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Campingplätzen sowie anderen Ge-
schäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung möglich. 

5. Gästen ist im Eingangsbereich ein Händedesinfektionsspender zur Verfügung zu stellen. Zudem sind sie im 
Eingangsbereich und beim Einchecken durch deutlich sichtbare Hinweise und durch das Personal auf die in 
der Anlage und den Unterkünften zu beachtenden Infektionsschutzregelungen hinzuweisen. 

6. In geschlossenen Räumen ist, soweit der Mindestabstand von 1,5 m nicht gewahrt werden kann, eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Stellplätze, Campingplätze etc. sind so zu besetzen, dass durch eine deutliche 
Abtrennung der nötige Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. 

7. Auf öffentlich zugänglichen Bereichen des Geländes sind Sitzmöglichkeiten im Hinblick auf die Wahrung des 
Abstandes abzusperren oder auszudünnen.  

8. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Tische, die nicht aus dem eigenen/gemieteten Hausstand sind, sind nach 
Gebrauch/Abreise mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen.  

9. Die Nutzung von gemeinschaftlichen Dusch- und Waschräumen darf nur bei ausreichender Belüftung und in 
Einzelkabinen oder mit einem Mindestabstand von 1,5 m (Markierung oder Sperrung von Armaturen) zuge-
lassen werden. Auf Campingplätzen ist darauf hinzuwirken, dass Camper mit eigenen sanitären Anlagen 
diese bevorzugt nutzen sollen. 

10. In Sanitärräumen zur gemeinsamen Nutzung, Gemeinschafts- und Pausenräumen, die von Gästen wie auch 
den Beschäftigten genutzt werden (Ferienwohnungen und Ferienhäuser ausgenommen), sind Händedesin-
fektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Inter-
vallen (Sanitärräume mind. zweimal täglich) zu reinigen. Es gilt hier ebenso der Mindestabstand von 1,5 m 
untereinander. 

11. Alle Gast- und Geschäftsräume sind ausreichend zu belüften. Abfälle müssen in kurzen Intervallen und ord-
nungsgemäß entsorgt werden.  

12. Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, wenn ein ausreichen-
der Abstand nicht gewahrt werden kann. Diese muss bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Wiederver-
wendbare Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius 
gewaschen werden. Für Gäste gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nach § 2 Absatz 3 
CoronaSchVO mit Ausnahme der Sitzplätze und des Außenbereichs. 

13. Sofern neben der gastronomischen Versorgung andere Angebote (Sport- und Unterhaltungsgeräte, Shisha-
Pfeifen oder andere gerätegebundene Genussmittel) vorgehalten und genutzt werden, so sind deren Kon-
taktflächen regelmäßig – mindestens einmal täglich - zu reinigen bzw. zu desinfizieren und die Gäste vor der 
Nutzung ihrerseits zum Händewaschen/-desinfizieren aufzufordern. Shisha Pfeifen dürfen nicht von mehre-
ren Personen gleichzeitig, nur unter Verwendung von Einmal-Mundstücken und Schläuchen, die nach Ge-
brauch entsorgt werden, und nur bei vollständiger dauerhafter Durchlüftung der Räumlichkeiten verwendet 
werden.  

14. Nach Abreise der Gäste sind in allen von diesen individuell genutzten Räumen die Flächen und Räume mit 
einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemes-
sene regelmäßige Reinigung für Arbeitsflächen etc..  

15. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Gastwechsel gleichfalls zu wechseln und müssen bei mindestens 
60 Grad Celsius gewaschen werden. Alle sonstigen Materialien (Küchenutensilien etc.) sind nach jedem Gast 
ordnungsgemäß mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. 

16. Die Beschäftigten werden in den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Gäste 
werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert.  
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III. Friseurhandwerk in Friseursalons (entsprechend bei mobilen Friseurdienstleistungen) 
 
Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung zu beachten 
 
1. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Friseursalons bzw. der Geschäfts-

räume sind - unter Einholen des Einverständnisses - nach § 2a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben. Kund-
schaft, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit ist, ist im Rahmen des Hausrechtes der 
Zutritt zu verwehren. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten (jeweils inkl. Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen ei-
ner Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten 
sind nach ärztlicher Abklärung möglich; Ausnahmen für Kundinnen und Kunden sind nur bei zwingenden 
medizinischen Gründen und unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kundinnen und Kunden müssen sich nach Betreten des Salons die Hände waschen oder desinfizieren (Des-
infektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Beschäftigte, Kundinnen und Kunden müssen in den Geschäfts-
räumen eine Mund-Nase-Bedeckung im Sinne des § 2 tragen. Die Ausnahmen nach § 2 Absatz 3 
CoronaSchVO sind dabei zuzulassen. Die Mund-Nase-Bedeckung darf von Kundinnen und Kunden maximal 
vorrübergehend entfernt werden, wenn das zur Leistungserbringung zwingend erforderlich ist. Die Beschäf-
tigten sollten die Mund-Nase-Bedeckung grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer Kundin/ei-
nem Kunden wechseln. Bei ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei 
Durchfeuchtung gewechselt werden. Wiederverwendbare Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächs-
ten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius gewaschen werden. 

4. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen müssen Beschäftigte während 
der Behandlung mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder N95-Maske tragen2, ergänzt von einer Schutzbrille 
oder einem Gesichtsschild. 

5. Die Beschäftigten müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren. Das Tragen von 
Einweghandschuhen ist vom Beginn der Dienstleistung bis nach dem Waschen der Haare obligatorisch; die 
Handschuhe sind nach jeder Kundin/jedem Kunden zu wechseln. Das gilt auch während einer möglichen 
parallelen Betreuung mehrerer Kunden. 

6. Kundinnen und Kunden müssen einen Umhang tragen, der alle Kontaktpunkte abdeckt. Gebrauchte Textilien 
u. ä. sind mit jedem Kundenwechsel gleichfalls zu wechseln. Sofern es sich nicht um Einwegumhänge han-
delt, müssen diese sowie die gebrauchten Textilien wie Handtücher etc. bei mindestens 60 Grad Celsius 
gewaschen werden. 

7. Allen Kundinnen oder Kunden ist vor Beginn der Leistungserbringung das Haar zu waschen. Ausnahmen aus 
zwingenden medizinischen Gründen sind zulässig. 

8. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmal-
handtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso 
der Mindestabstand untereinander. 

9. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten Behandlungsplätzen ohne eine räumli-
che/bauliche Trennung, muss der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 2,5 m betragen (gesi-
cherter Mindestabstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum). 

10. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen/Kunden in Wartebereichen ist durch Terminvergabe zu ver-
meiden; Mindestabstände von 1,5 m sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass je 7 qm Fläche im 
Geschäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde anwesend ist. 

11. Zeitschriftenauslagen sind unter strengem Hygieneschutz zulässig. Eine Bewirtung darf nur unter Beachtung 
der entsprechenden Vorgaben für die Gastronomie (Reinigung von Geschirr bei mindestens 60 Grad Celsius, 
keine offenen Gefäße für Milch, Zucker etc.) erfolgen. Spielecken etc. sind bis auf Weiteres unzulässig. 

12. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Polster und Ablagen etc. sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden 
Haushaltsreiniger zu reinigen. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige Des-
infektion für Arbeitsflächen etc. Alle Materialien und Arbeitsgeräte (z. B. Schere, Kämme) sind nach jeder 
Kundin, jedem Kunden ordnungsgemäß zu reinigen und mindestens an jedem Arbeitstag zu desinfizieren. 

13. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle müssen in kurzen Intervallen ordnungsgemäß 
entsorgt werden. 

                                                           
2 Bei arbeitstäglichem Gebrauch von mehr als 30 Minuten findet die DGUV Regel 112-190 sowie die Arbeitsme-
dizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) Anwendung. 
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14. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Die 
Kundinnen und Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln in-
formiert.  

 

IV. Podologische Behandlungen, podologische Fußpflege und Fußpflege 

Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung zu beachten. 
 
1. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Praxis/des Studios bzw. der Ge-

schäftsräume sind - unter Einholen des Einverständnisses - nach § 2a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben. 
Kundschaft, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit ist, ist im Rahmen des Hausrechtes der 
Zutritt zu verwehren. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten (jeweils inkl. Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen ei-
ner Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten 
sind nach ärztlicher Abklärung möglich; Ausnahmen für Kundinnen und Kunden sind nur bei zwingenden 
medizinischen Gründen und unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kundschaft muss sich nach Betreten der Praxis/ des Studios die Hände mit Seife waschen oder desinfizieren 
(Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“).  

4. Beschäftigte, Kundinnen und Kunden müssen in den Geschäftsräumen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 
Die Ausnahmen nach § 2 Absatz 3 CoronaSchVO sind dabei zuzulassen. Die Beschäftigten sollten die Mund-
Nase-Bedeckung grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer Kundin/einem Kunden wechseln. 
Bei ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei Durchfeuchtung gewech-
selt werden. Wiederverwendbare Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei min-
destens 60 Grad Celsius gewaschen werden. 

5. Die Beschäftigten müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren. Das Tragen von 
Einweghandschuhen ist vom Beginn der Dienstleistung bis nach Abschluss der Behandlung obligatorisch; die 
Handschuhe sind nach jeder Kundin/jedem Kunden zu wechseln. Das gilt auch während einer möglichen 
parallelen Betreuung mehrerer Kunden. 

6. Den Kundinnen und Kunden sind vor Beginn der Leistungserbringung die zu behandelnden Füße zu waschen 
oder zu desinfizieren. Ausnahmen aus zwingenden medizinischen Gründen sind zulässig. Während der ge-
samten Behandlung sind von den Beschäftigten Einweghandschuhe zu tragen, die nach jeder Kundin/jedem 
Kunden zu wechseln sind. 

7. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmal-
handtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso 
der Mindestabstand untereinander. 

8. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten Behandlungsplätzen ohne eine räumliche 
Trennung, muss der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 2,5 m betragen (gesicherter Mindest-
abstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum). 

9. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen und Kunden in Wartebereichen ist durch Terminvergabe zu 
vermeiden; Mindestabstände von 1,5 m sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass je 7 qm Fläche im 
Geschäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde anwesend ist. 

10. Zeitschriftenauslagen sind unter strengem Hygieneschutz zulässig. Eine Bewirtung darf nur unter Beachtung 
der entsprechenden Vorgaben für die Gastronomie (Reinigung von Geschirr, keine offenen Gefäße für Milch, 
Zucker etc.) erfolgen. Spielecken etc. sind bis auf Weiteres unzulässig. 

11. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Polster und Ablagen etc. sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden 
Haushaltsreiniger zu reinigen. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige Rei-
nigung der Arbeitsflächen. 

12. Alle Materialien und Arbeitsgeräte (z. B. Nagelzangen, Feilen) sind nach jeder Kundin, jedem Kunden ord-
nungsgemäß zu reinigen und zu desinfizieren. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Kundenwechsel 
gleichfalls zu wechseln und bei mindestens 60 Grad Celsius zu waschen. 

13. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle müssen in kurzen Intervallen und ordnungs-
gemäß entsorgt werden. 

14. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Die 
Kundinnen und Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln in-
formiert. 
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V. Kosmetikstudios, Nagelstudios, Tätowierstudios, Piercingstudios, Manikürestudios 
 
Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung zu beachten. 
 
1. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Studios bzw. der Geschäftsräume 

sind - unter Einholen des Einverständnisses - nach § 2a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben. Personen, die 
nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu 
verwehren. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten (jeweils inkl. Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen ei-
ner Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten 
sind nach ärztlicher Abklärung möglich; Ausnahmen für Kundinnen und Kunden sind nur bei zwingenden 
medizinischen Gründen und unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kundinnen und Kunden müssen sich nach Betreten des Studios bzw. der Geschäftsräume (im Folgenden: 
„Studios“) die Hände waschen oder desinfizieren (Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“).  

4. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmal-
handtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso 
der Mindestabstand untereinander. 

5. Beschäftigte, Kundinnen und Kunden müssen in den Geschäftsräumen – soweit nicht medizinische Gründe 
entgegenstehen - eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese darf bei Kundinnen und Kunden maximal vo-
rübergehend entfernt werden, wenn das zur Leistungserbringung zwingend erforderlich ist. Die Beschäftig-
ten sollten die Mund-Nase-Bedeckung grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer Kundin/einem 
Kunden wechseln. Bei ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei 
Durchfeuchtung gewechselt werden. Wiederverwendbare Mund-Nase- Bedeckungen müssen vor der nächs-
ten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius gewaschen werden. 

6. Kontaktpunkte zur Kleidung der Kundin bzw. des Kunden sind während der Behandlung abzudecken. 
7. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen müssen die Beschäftigten wäh-

rend der Behandlung mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder N95-Maske tragen3, ergänzt von einer Schutz-
brille oder einem Gesichtsschild. 

8. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten Behandlungsplätzen ohne eine räumliche 
Trennung, muss der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 2,5 m betragen (gesicherter Mindest-
abstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum). 

9. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen/Kunden in Wartebereichen ist durch Terminvergabe zu ver-
meiden; Mindestabstände von 1,5 m sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass je 7 qm Fläche im 
Geschäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde anwesend ist. 

10. Zeitschriftenauslagen sind unter strengem Hygieneschutz zulässig. Eine Bewirtung darf nur unter Beachtung 
der entsprechenden Vorgaben für die Gastronomie (Reinigung von Geschirr, keine offenen Gefäße für Milch, 
Zucker etc.) erfolgen. Spielecken etc. sind bis auf Weiteres unzulässig. 

11. Die Beschäftigten müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren. Das Tragen von 
Einweghandschuhen ist vom Beginn der Dienstleistung bis nach Abschluss der Behandlung obligatorisch; die 
Handschuhe sind nach jeder Kundin/jedem Kunden zu wechseln. Das gilt auch während einer möglichen 
parallelen Betreuung mehrerer Kunden. 

12. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Polster und Ablagen etc. sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden 
Haushaltsreiniger zu reinigen. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige Rei-
nigung der Arbeitsflächen etc.. Bei der Behandlung entstandene Abfälle sind nach jeder Leistungserbringung 
ordnungsgemäß zu entsorgen.  

13. Alle Materialien und Arbeitsgeräte, sofern es sich nicht um Einmalartikel handelt, sind nach jeder Kundin 
bzw. jedem Kunden ordnungsgemäß zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit 
jedem Kundenwechsel gleichfalls zu wechseln und bei mindestens 60 Grad Celsius zu waschen. 

14. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle müssen in kurzen Intervallen und ordnungs-
gemäß entsorgt werden.  

15. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Die 
Kundschaft wird durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 

 
 
 

                                                           
3 Bei arbeitstäglichem Gebrauch von mehr als 30 Minuten findet die DGUV Regel 112-190 sowie die Arbeitsme-
dizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) Anwendung. 
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VI. Massage/Massagestudios 
 
1. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Massagestudio bzw. der Geschäfts-

räume sind - unter Einholen des Einverständnisses - nach § 2a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben. Kun-
den, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zu-
tritt zu verwehren. 

2. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen müssen Beschäftigte während 
der Behandlung mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder N95-Maske tragen4, ergänzt von einer Schutzbrille 
oder einem Gesichtsschild. 

3. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten (jeweils inkl. Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen ei-
ner Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten 
sind nach ärztlicher Abklärung möglich; Ausnahmen für Kundinnen und Kunden sind nur bei zwingenden 
medizinischen Gründen und unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

4. Kundinnen und Kunden müssen sich nach Betreten des Massagestudios die Hände waschen oder desinfizie-
ren (Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). 

5. Kundinnen und Kunden müssen in den Geschäftsräumen – soweit keine medizinischen Gründe entgegen-
stehen – eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Beschäftigten müssen während der Dienstleistung normale 
Bekleidung (mind. Hose und T-Shirt) und eine Mund-Nase-Bedeckung tragen; die Mund-Nase-Bedeckung ist 
grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer Kundin/einem Kunden zu wechseln. Bei ausnahms-
weise paralleler Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei Durchfeuchtung gewechselt werden. 
Wiederverwendbare Mund- Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 
Grad Celsius gewaschen werden. 

6. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmal-
handtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso 
der Mindestabstand untereinander. 

7. Die Beschäftigten müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren. Das gilt auch 
während einer möglichen parallelen Betreuung mehrerer Kunden. 

8. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten Behandlungsplätzen ohne eine räumliche 
Trennung, muss der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 2,5 m betragen (gesicherter Mindest-
abstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum). 

9. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen/Kunden in Wartebereichen ist durch Terminvergabe zu ver-
meiden; Mindestabstände von 1,5 m sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass je 7 qm Fläche im 
Geschäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde anwesend ist. 

10. Zeitschriftenauslagen sind unter strengem Hygieneschutz zulässig. Eine Bewirtung darf nur unter Beachtung 
der entsprechenden Vorgaben für die Gastronomie (Reinigung von Geschirr bei mindestens 60 Grad Celsius, 
keine offenen Gefäße für Milch, Zucker etc.) erfolgen. Spielecken etc. sind bis auf Weiteres unzulässig. 

11. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Polster, Liegen und Ablagen sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlösen-
den Haushaltsreiniger zu reinigen. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige 
Reinigung der Arbeitsflächen etc.. Bei der Behandlung entstandene Abfälle sind nach jeder Leistungserbrin-
gung ordnungsgemäß zu entfernen. 

12. Alle Materialien und Arbeitsgeräte, sofern es sich nicht um Einmalartikel handelt, sind nach jeder Kundin 
bzw. jedem Kunden ordnungsgemäß zu reinigen und zu desinfizieren. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit 
jedem Kundenwechsel gleichfalls zu wechseln und bei mindestens 60 Grad Celsius zu waschen. 

13. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle müssen in kurzen Intervallen und ordnungs-
gemäß entsorgt werden.  

14. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Die 
Kundschaft wird durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 

 

VII. Fitnessstudios 
 
1. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Fitnessstudios bzw. der Geschäfts-

räume sowie die Teilnahme an bestimmten Kursen sind - unter Einholen des Einverständnisses –  
 
 
 

                                                           
4 Bei arbeitstäglichem Gebrauch von mehr als 30 Minuten findet die DGUV Regel 112-190 sowie die Arbeitsme-
dizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) Anwendung. 
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nach § 2a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln 
bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

2. Der Zutritt zum Studio ist so zu regeln, dass nicht mehr Kunden in das Studio gelangen als Plätze in den 
Kursräumen und Geräte nach den folgenden Regeln nutzbar sind. Ersatzweise ist als Maßstab pro 7 qm Flä-
che im Fitnessstudio nicht mehr als 1 Kundin/Kunde zuzulassen. 

3. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte (jeweils inkl. Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen einer 
Atemwegsinfektion dürfen keinen Zutritt zum Fitnessstudio haben; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach 
ärztlicher Abklärung möglich. 

4. Kundinnen und Kunden müssen sich nach Betreten des Fitnessstudios die Hände waschen oder desinfizieren 
(Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“).  

5. Einzelumkleiden sind bevorzugt zu nutzen. Sammelumkleiden sind unter Wahrung des Mindestabstands 
von 1,5 m zulässig. Die Nutzung von Duschen ist unter Einhaltung des Mindestabstands möglich. Die Ein-
haltung der Abstände ist vom Betreiber durch besondere Maßnahmen (Sperrung von Spinden, Duschen 
etc.) sicherzustellen. 

6. Für Wellnessbereiche, Schwimmbäder und Saunen gelten die Regelungen der Ziff. VIII dieser Anlage ent-
sprechend. Massagen sind nach den gesonderten Maßgaben dieser Anlage zulässig. 

7. Zeitschriftenauslagen sind unter strengem Hygieneschutz zulässig. Eine Bewirtung darf nur unter Beachtung 
der entsprechenden Vorgaben für die Gastronomie (Reinigung von Geschirr, keine offenen Gefäße für Milch, 
Zucker etc.) erfolgen. Spielecken etc. sind bis auf Weiteres unzulässig. 

8. [aufgehoben] 
9. Beratung von Kundschaft (z. B. Erstunterweisung, Ernährungsplanung, Trainingsplanung etc.) ist unter Wah-

rung des Mindestabstands von 1,5 m möglich. 
10. Die Zulässigkeit des Ausübens von Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt richtet sich nach der 

CoronaSchVO. Aufgrund der besonderen Aerosolbelastung ist jedes hochintensive Ausdauertraining (In-
door-Cycling, HIIT und anaerobes Schwellentraining) nur in Räumen zulässig, die ständig vollständig gut 
durchlüftet werden können. 

11. Bei Kursen ist der Zugang zum Kursraum so zu regeln, dass für jede Kundin/jeden Kunden ein Mindestab-
stand von 1,5 m in alle Richtungen gegeben ist. 

12. Fitnessgeräte sind so anzuordnen bzw. entsprechend abzusperren, dass der Abstand zwischen zwei gleich-
zeitig mit Kundinnen/Kunden besetzten Sportgeräten grds. mindestens 1,5 m beträgt. Gegebenenfalls ist 
nur jedes zweite Gerät zu nutzen. 

13. Über Geräteanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich die Abstände 
erkennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten. 

14. Beschäftigte müssen in allen Räumlichkeiten – soweit keine medizinischen Gründe entgegenstehen - eine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese muss bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Wiederverwendbare 
Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius gewaschen 
werden. Trainerinnen und Trainer bzw. Kursleiterinnen und Kursleiter können – sofern dies zur Ausübung 
ihrer Tätigkeit erforderlich ist – unter Wahrung der Abstandsregeln auf eine Mund-Nase-Bedeckung verzich-
ten. 

15. Das Unterlegen großer, selbst mitgebrachter Handtücher durch die Kundinnen und Kunden ist obligatorisch. 
16. Alle Kontaktflächen aller Sportgeräte sowie weitere Kontaktflächen (bspw. Spinde, Ablagen, Polster etc.) 

sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden Reiniger zu reinigen. Es erfolgt zudem eine der Besucher-
frequenz angemessene regelmäßige Reinigung der Arbeitsflächen etc..  

17. Sportequipment wie Therabänder, Matten etc., mit denen die Kundinnen/Kunden in Kontakt kommen und 
deren Kontaktflächen schlecht zu reinigen sind, dürfen nicht zur Verfügung gestellt werden. 

18. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmal-
handtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) zu reini-
gen. Es gilt hier ebenso der Mindestabstand untereinander.  

19. Alle genutzten Geschäftsräume (inkl. Einzelumkleiden etc.) müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle 
müssen in kurzen Intervallen und ordnungsgemäß entfernt werden.  

20. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen, die 
Kundinnen und Kunden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 
 
 

VIII. Schwimmbäder, Saunen, Wellnessbereiche und ähnliche Einrichtungen 

1. Die Betreiber der Einrichtungen haben unter Berücksichtigung der folgenden Rahmenvorgaben ein anlagen-
bezogenes Infektionsschutz- und Zugangskonzept (insbesondere zur Einhaltung der Abstandsgebote) zu er-
stellen und umzusetzen. Es gilt § 2b CoronaSchVO. Bei einzelnen Einrichtungen, die einem Beherbergungs-
betrieb, einer Sporteinrichtung o.ä. angeschlossen sind und nicht mehr als 100 qm  
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Gesamtfläche aufweisen, kann auf ein schriftliches Konzept verzichtet werden. Die in § 2 CoronaSchVO ge-
nannten inhaltlichen Vorgaben (Abstandsgebot etc.) sind aber gleichwohl zu beachten. 

2. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der 
Zutritt zu verwehren. 

3. Gästen sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zutritt zur Einrichtung sowie 
anderen Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung 
möglich. 

4. Gäste müssen sich nach Betreten der Einrichtung die Hände waschen oder desinfizieren (Bereitstellung Des-
infektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Die nach § 2 Absatz 3 der CoronaSchVO zu beachtende Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt nicht, soweit das mit der Art der Nutzung nicht vereinbar ist.  

5. Der Zutritt zur Einrichtung ist so zu regeln, dass nicht mehr Kundinnen und Kunden in die Einrichtung gelan-
gen als Plätze und Anlagen unter Wahrung der allgemeinen Abstandsregeln nutzbar sind. Ersatzweise ist als 
Maßstab pro 7 qm Fläche nicht mehr als 1 Gast zuzulassen. 

6. Alle Personen, die nicht nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum 
ausgenommen sind, haben bei der Nutzung aller Einrichtungen immer einen Mindestabstand von 1,5 m ein-
zuhalten. Hierzu sind in den Konzepten der Einrichtungen entsprechende organisatorische und räumliche 
Maßnahmen festzulegen.  

7. Bei Einrichtungen in geschlossenen Räumen ist eine gute Durchlüftung sicherzustellen. Whirlpools und ähn-
liche Einrichtungen dürfen gleichzeitig nur von Personengruppen genutzt werden, die nach § 1 Absatz 2 der 
CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausgenommen sind. Im Fall des § 1 Absatz 2 
Nr. 5 (10 Personen) muss es sich für den jeweiligen Besuch der Einrichtungen um bewusst gebildete und 
konstante Gruppen handeln. 

8. Saunen müssen mit einer Temperatur von mindestens 80 Grad betrieben werden; Dampfbäder sind bis auf 
Weiteres nicht zulässig. Ausnahmen gelten nur für Saunen/Dampfbäder, die ausschließlich von Personen-
gruppen genutzt werden, die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen 
Raum ausgenommen sind, wenn nach jeder Nutzung eine vollständige Durchlüftung erfolgt. 

9. Das gastronomische Angebot sowie sonstige andere Angebote und Dienstleistungen, für die in dieser An-
lage gesonderte Regelungen festgelegt sind, sind auch in den Einrichtungen nur unter Beachtung der in die-
ser Anlage angebotsbezogen festgelegten Infektionsschutzregelungen zulässig. Kundenkontaktdaten sowie 
Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Einrichtung bzw. der Geschäftsräume sind - unter Einholen des 
Einverständnisses - nach § 2a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben. 

10. Einzelumkleiden sind bevorzugt zu nutzen. Sammelumkleiden sind unter Wahrung des Mindestabstands 
von 1,5 m zulässig. Die Nutzung von Duschen ist unter Einhaltung des Mindestabstands möglich. 

11. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Tische, Liegen etc. sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreini-
ger zu reinigen.  

12. In Sanitär-, Gemeinschafts- und Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmal-
handtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso 
der Mindestabstand untereinander. Es erfolgt eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige Reini-
gung der sanitären Anlagen für die Gäste, Arbeitsflächen etc. mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger o-
der mit einem geeigneten (mind. „begrenzt viruziden“) Desinfektionsmittel. 

13. Alle Innenbereiche sind ständig gut zu durchlüften. Abfälle müssen in kurzen Intervallen und ordnungsge-
mäß entsorgt werden.  

14. Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen in geschlossenen Räumen müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tra-
gen. Eine Ausnahme bildet hier das Fachpersonal für den Bäderbetrieb, welches im Notfall zu einer Rettung 
eingreifen muss. Die Mund-Nase-Bedeckung muss bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Wiederver-
wendbare Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius 
gewaschen werden. 

15. Es dürfen nur selbst mitgebrachte oder käuflich erworbene Badeschuhe und Handtücher etc. benutzt wer-
den.  

16. Der Verleih von Schwimmutensilien (Schwimmnudeln, Tauchringen etc.) ist nur nach vorheriger gründlicher 
Reinigung bzw. Desinfektion zulässig. 

17. Die Beschäftigten werden in den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Gäste 
werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert.  

 

IX. Fahrten in Reisebussen 

1. Fahrgäste, die bei Beginn der Beförderung Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen, müssen von 
der Beförderung ausgeschlossen werden.  



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26b vom 1. Juli 2020 483b

2. Treten die Symptome bei einem Fahrgast während der Beförderung auf, ist der betroffene Fahrgast von an-
deren Personen abzusondern. Der Betroffene muss sobald wie möglich die Busreise abbrechen. Insbeson-
dere muss jeglicher Kontakt zu anderen Personen vermieden werden und ein Mindestabstand von 1,50 m 
gewahrt werden. 

3. Fahr- und Betriebspersonal mit Symptomen einer Atemwegserkrankung darf nicht für Beförderungen einge-
setzt werden. 

4. Fahrgäste müssen sich vor jedem Betreten des Busses die Hände waschen oder desinfizieren. Das Busunter-
nehmen hat Desinfektionsmittel (mind. „begrenzt viruzid“) zur Verfügung zu stellen. Auf nicht kontaktfreie 
Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. Zu- und Ausstieg müssen so geregelt werden, 
dass der Abstand von mind. 1,5 m eingehalten wird. 

5. Die Fahrgäste werden vor Reiseantritt über die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen informiert. 
6. Soweit die Kontaktdaten der Fahrgäste dem Busunternehmen nicht bereits bekannt sind, sind diese Kon-

taktdaten sowie die Zeiträume der Beförderung - unter Einholen des Einverständnisses - nach § 2a Absatz 1 
der CoronaSchVO zu erheben. Jedem Fahrgast ist durch das Busunternehmen für die gesamte Dauer der 
Beförderung, die erst mit dem Erreichen des Fahrtziels endet, ein bestimmter Sitzplatz zuzuweisen. Der 
Fahrgast darf nur denjenigen Sitzplatz einnehmen, der ihm durch das Busunternehmen zugewiesen worden 
ist. Ein Besetzungsplan ist im Fahrzeug mitzuführen und nach der Fahrt zusammen mit den Kontaktdaten 
aufzubewahren. 

7. Während der Beförderung ist zwischen Personen, einschließlich des Fahr- und Betriebspersonals, grundsätz-
lich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Kann der Mindestabstand von 1,5 m wegen des Besetzungs-
grades des Fahrzeugs mit Fahrgästen – auch nach Maßgabe von Ziffer 8 – nicht eingehalten werden, gilt Zif-
fer 11. 

8. Bei der Besetzung von Sitzplätzen durch das Busunternehmen darf der Mindestabstand von 1,5 m unter-
schritten werden, wenn die betreffenden Sitzplätze durch eine Gruppe besetzt werden, die aus Personen 
besteht, die gem. § 1 Absatz 2 CoronaSchVO von Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausgenommen 
sind. Zu Sitzplätzen (einschließlich des Fahrerplatzes) von Personen außerhalb einer solchen Gruppe oder 
anderen Gruppen ist ein Mindestabstand von 1,5 m jedoch einzuhalten. 

9. Die Fahrgäste sind verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen  
a. beim Zustieg in das Fahrzeug 
b. beim Verlassen des Fahrzeugs 
c. beim kurzzeitigen Verlassen des Sitzplatzes gem. § 21a Abs. 1 Nr. 6 StVO. 

10. Mitglieder des Fahr- und Betriebspersonals sind verpflichtet, eine Mund- Nase-Bedeckung zu tragen 
a. während des Zustiegs und Ausstiegs der Fahrgäste  
b. wenn sie sich im besetzten Fahrzeug bewegen. 

11. Fahrgäste und Mitglieder des Fahr- und Betriebspersonal sind verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu 
tragen während des gesamten Aufenthalts im Omnibus, wenn im Einzelfall während der Beförderung auf-
grund der Besetzung der Sitzplätze der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Sitzplätzen (einschließlich des 
Fahrerplatzes) nach Maßgabe von Ziffer 8 nicht im gesamten Fahrzeug eingehalten werden kann. Abwei-
chend von Satz 1 muss auf dem Fahrerplatz keine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden, wenn gleich-
wirksame Schutzmaßnahmen ergriffen worden sind (z.B. Abtrennung des Fahrerplatzes von Einstieg und 
Fahrgastraum durch Glas, Plexiglas). 

12. Auf die Verpflichtungen gemäß den vorstehenden Regelungen weist das Busunternehmen die Fahrgäste vor 
Antritt der Fahrt sowie über eine Durchsage zu Beginn der Fahrt hin. 

13. Bordtoiletten bleiben außer Betrieb. 
14. Im Bus dürfen durch das Betriebspersonal nur verpackte Speisen ausgegeben werden. Beim Ausgeben von 

Getränken und Speisen muss das Betriebspersonal Einweghandschuhe und Mund-Nase-Bedeckung tragen. 
15. Reisegepäck wird ausschließlich vom Fahr- und Betriebspersonal in den Gepäckraum ver- und entladen. 
16. Nach Abschluss jeder Beförderung werden durch das Fahr- und Betriebspersonal Kontaktstellen wie z.B. 

Haltegriffe, Armlehnen und Klapptische desinfiziert oder mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger gerei-
nigt. Die Reinigungsmaßnahmen für den gesamten Bus einschließlich Handkontaktflächen werden in einem 
Reinigungsplan festgelegt. Die regelmäßige Reinigung und Wartung der Lüftungsanlagen muss sichergestellt 
werden. 

17. Personen, die nicht zur Einhaltung der vorstehenden Regeln bereit sind, sind von der Beförderung auszu-
schließen. 

 

X. Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche 

1. An den Veranstaltungen dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, bei denen sich die Erziehungsbe-
rechtigten vorab mit der Beachtung der nachfolgenden Regelungen einverstanden erklärt haben. Teilneh-
mende, die die Regeln nicht beachten, sind von der Veranstaltung auszuschließen. 
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2. Die Erziehungsberechtigten sowie die Kinder und Jugendlichen sind vor der Maßnahme umfassend über die 
zu beachtenden Infektionsschutzvorgaben zu informieren. 

3. Kinder und Jugendliche, die vor Beginn der Veranstaltungen Symptome einer Atemwegsinfektion aufwei-
sen, müssen von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Das Gleiche gilt für Betreuerinnen und Betreuer. 

4. Für die verschiedenen Aktivitäten während einer Veranstaltung gelten die jeweiligen Anforderungen der 
CoronaSchVO bzw. dieser Anlage. Insbesondere sind zu beachten: 

a. Für alle sportlichen Aktivitäten und vergleichbare Bewegungsaktivitäten die Regelungen des § 
9 CoronaSchVO. Aktivitäten mit direktem Körperkontakt sollten auf ein Minimum beschränkt 
werden. 

b. Für die Nutzung von Reisebussen die Regelung dieser Anlage. Dies gilt sowohl für Fahrten 
zum Ziel einer Ferienfreizeit als auch für Tagesausflüge und die Beförderung von Kindern- und 
Jugendlichen zu einer der o.g. Veranstaltungen (z.B. Sammeltransport zur Stadtranderholung) 
oder während der Veranstaltungen. 

c. Für die Nutzung gastronomischer Versorgungsangebote und von Beherbergungsbetrieben die 
Regelungen der §§ 14,15 CoronaSchVO.  

5. Bei größeren Gruppen von mehr als 15 Teilnehmenden sind feste Bezugsgruppen zu bilden. Diese festen 
Bezugsgruppen (Richtwert ca. 10 Teilnehmende) gelten als Personengruppen nach § 1 Absatz 2 Nr. 5 
CoronaSchVO, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden muss.  

6. Programm und Abläufe sind so zu gestalten, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilneh-
menden, die nicht zu einer festen Bezugsgruppe gehören, möglichst umfassend eingehalten werden kann. 
Hierzu sind insbesondere 

a. Essenszeiten und „Anreisezeiten“ zu entzerren und eine zeitversetze Nutzung der Speise-
räume vorzusehen 

b. „Verkehrsflächen“ auf dem Veranstaltungsgelände zu gestalten, dass sie unter Einhaltung des 
Mindestabstands genutzt werden können. 

c. Gemeinsame Programmpunkte so zu gestalten, dass zwischen verschiedenen „festen Bezugs-
gruppen“ der Mindestabstand eingehalten wird. 

d. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen so zu gestalten, dass zwischen unterschiedlichen fes-
ten Bezugsgruppen die Einhaltung des Mindestabstandes gewährleistet ist.  

7. Soweit der Mindestabstand aufgrund räumlicher Verhältnisse oder zwingender programmbedingter Ab-
läufe nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung vorzugeben. Hierzu ha-
ben die Teilnehmenden grundsätzliche eine Mund-Nase-Bedeckung mitzuführen. Der Veranstalter hat die 
Teilnehmenden in die Nutzung einzuweisen und sie dabei zu unterstützen sowie einen ausreichenden Er-
satz an Mund-Nase-Bedeckungen vorzuhalten. 

8. Es sind während der Veranstaltung und am Veranstaltungsort ausreichende Möglichkeiten zur Handhygi-
ene bereitzustellen.  

9. Es ist für eine ständige ausreichende Belüftung sämtlicher genutzter Räumlichkeiten zu sorgen. 
10. Die Belegung von Zimmern/Zelten darf höchstens mit der halben maximalen Kapazität unter Einhaltung 

des Mindestabstands der Betten/Isomatten o.ä. erfolgen. Ausnahmen können für Mitglieder einer Familie 
bzw. eines Hausstandes und für die Bezugsgruppen nach Nummer 5 zugelassen werden. 

11. Die gleichzeitige Nutzung von Sanitärräumen ist nur für Kinder und Jugendliche zulässig, die auf einem Zim-
mer untergebracht sind. Zwischen verschiedenen Gruppen ist eine gute Durchlüftung der Sanitärräume 
sicherzustellen. 

12. Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche gemeinsam genutzte Gegenstände und Räum-
lichkeiten regelmäßig (in Abhängigkeit von der Nutzungsfrequenz) gereinigt werden. 

13. Die Teilnahmedaten der Kinder und Jugendlichen sind zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfol-
gung - unter Einholen des Einverständnisses - nach § 2a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben. Neben den 
Kontaktdaten sind insbesondere die Teilnahmezeiten und die Zugehörigkeit zu bestimmten festen Bezugs-
gruppen zu erfassen. 

 

XI. Kongresse und Messen 

1. Die Durchführung von Messen und Kongressen erfordert ein besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkon-
zept nach § 2 b der CoronaSchVO. Dieses hat mindestens die nachfolgenden Maßgaben zu beachten: 
a. Begrenzung der Höchstzahl an Besuchern, sodass ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Personen 

eingehalten werden kann. Bei Messen gilt entsprechend § 11 Absatz 1 CoronaSchVO eine Begrenzung 
auf eine Person je 7 qm zugänglicher Ausstellungsfläche. Beschäftigte von Ausstellern etc. sind dabei 
nicht mitzurechnen, soweit ihre Zahl 1 Person je 35 qm Ausstellungsfläche nicht übersteigt. Bei  
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Kongressen ohne einen relevanten Ausstellungsanteil kann im Konzept dargelegt werden, dass und wie 
auch bei einer größeren Personenzahl der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

b. Es gilt außer am Sitzplatz eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Abs. 3 CoronaSchVO) 
c. Möglichst kontaktfreie Überprüfung der Eintrittskarten, kontaktfreies Bezahlen, zeitversetzter Einlass 

(Eintrittskarten für begrenzte Zeitspannen, einzelne Tage) 
d. Mit Erkältungssymptomen darf ein Einlass nicht erfolgen. Hierauf ist durch entsprechende Informations-

tafeln o.ä. am Eingang deutlich hinzuweisen.  
e. Zentrale Teilnehmerregistrierung Erfassung der Kontaktdaten, um ggfls. eine Kontaktpersonennachver-

folgung durchführen zu können (§ 2a CoronaSchVO).  
f. Angebote zur Händehygiene insb. an Eingängen (Handwaschmöglichkeiten, Handdesinfektionsmöglich-

keiten) 
g. Hinweise zur Einhaltung der Infektionsschutzregeln (Husten- und Niesetikette, Händehygiene und Ab-

standsregeln), die angepasst an die zu erwartenden Teilnehmenden auch für ausländische Teilneh-
mende verständlich sein müssen 

h. Ausreichende Belüftung der Räumlichkeiten oder Veranstaltung im Freien 
i. Aufbau der Ausstellungsbereiche, sodass der Abstand zwischen den Personen eingehalten werden kann 

(z.B. bei Posterpräsentationen, Firmenpräsentationen) 
j. Zulassung einer begrenzten Anzahl von Personen zu den einzelnen Vortragsräumen; Sicherstellung des 

Mindestabstands von 1,5 m zwischen den nicht zu den in § 1 Absatz 2 CoronaSchVO genannten Perso-
nengruppen 

k. Sitze in den Vortragsräumen so markieren, dass zwischen den Teilnehmenden der Mindestabstand ein-
gehalten wird. 

2. Die Konzepte müssen folgende Angaben beinhalten  
a. Angaben zur verantwortlichen Person 
b. Angaben zur Größe der Räumlichkeiten bzw. der Außenbereiche, zu Standformaten und zur Wegefüh-

rung 
c. Angaben zur raumlufttechnischen Ausstattung und Maßnahmen zur regelmäßigen Durchlüftung 
d. Maßnahmen zur Einhaltung des Abstands von 1,5 m zwischen Personen  
e. Maßnahmen zur Beschränkung Besucherzahl  
f. Information der Besucher und Kunden über die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen (Händehygi-

ene, Abstandsregeln, Husten- und Niesetikette)  
g. Information über Zutrittsverbote für Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung  
h. Maßnahmen zur Vermeidung von Tröpfcheninfektionen und Übertragung über Vehikel (Schmierinfektio-

nen) 
i. Maßnahmen zur Gastronomie entsprechend den dortigen Auflagen 

3. Gastronomische und sonstige in der CoronaSchVO gesondert geregelten Angebote sind nur unter Beach-
tung der hierzu in der CoronaSchVO und dieser Anlage enthaltenen Vorgaben zulässig. 

 

XII. Hygienestandards für Musik und Gesang im Orchester- und Theaterbetrieb (einschließlich Probenbetrieb) 
im Profi- und Amateurbereich sowie für Unterricht in Musikschulen  
 
1. Aufgrund des größeren Bewegungsradius und des größeren Aerosolausstoßes ist beim Singen ein Mindest-

abstand von 3 m und beim Musizieren mit Blasinstrumenten ein Mindestabstand von 2 m statt von 1,5 m 
einzuhalten. Zwischen Bühne und Publikum müssen mindestens 3 m Abstand liegen; zwischen Darstellen-
den und Publikum sollten dadurch 4 m Mindestabstand gesichert werden. Für Sänger und Musiker ist eine 
versetzte Sitzordnung zu empfehlen.  

2. Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Instrumenten sollte möglichst vermieden werden. Bei der 
wechselnden Nutzung von Tasteninstrumenten muss sich jede Musikerin/jeder Musiker vor der Nutzung 
des Instruments die Hände waschen oder desinfizieren. Instrumente, die ausnahmsweise von mehreren 
Personen genutzt werden, sind zwischen den Nutzungen angemessen zu reinigen bzw. zu desinfizieren. 

3. Die Reinigung von Blasinstrumenten soll, wenn möglich, nicht in den Konzert- oder Übungsräumen erfolgen. 
Das bei Blechblasinstrumenten während des Spielens entstehende Kondenswasser gemischt mit Speichel ist 
als potentiell infektiös anzusehen und muss mit Einmaltüchern oder in geeigneten Behältnissen aufgefan-
gen werden. Ein bloßes „Ausblasen“ ist zu unterlassen. Holzblasinstrumente müssen zur Entfernung der im 
Instrument angesammelten Flüssigkeit regelmäßig durchgewischt werden. Anschließend müssen die Hände 
gewaschen oder desinfiziert werden. 

4. Bei Blasinstrumenten ist zur Vermeidung der Verbreitung von Aerosolen über Schalltrichter einen Schutz 
aus geeignetem Material (auch „Ploppschutz“) vor dem Schalltrichter der Instrumente zu verwenden. Zur 
Vermeidung der Verteilung von Aerosol in den Arbeitsbereich der vor der Bläsergruppe sitzenden  
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Musikerinnen und Musikern sollte ein Schutz aus transparentem Material aufgestellt werden, der den 
Schalltrichter der jeweiligen Instrumente ausreichend überragt, so dass auch bei Bewegung des Instrumen-
tes beim Spiel ein ausreichender Schutz gewährt ist. Da von Querflöten die stärkste Luftbewegung erzeugt 
und aerodynamisch nach unten gelenkt wird, sollten die Flötisten in der vordersten Reihe des Orchesters 
platziert werden. 

5. Auch bei Proben sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur ständigen guten Durchlüftung von Innen-
räumen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 2 m zwischen Personen bei Blasinstrumenten 
sicherzustellen sowie eine Raumgröße von mindestens 7 qm pro Person; Zuschauern ist der Zutritt zu den 
Proberäumen zu verwehren. Beim Singen ist ein Abstand von 3 m zwischen Personen und von 4 m in Aus-
stoßrichtung sicherzustellen. 

6. In Musikschulen gilt für Blasinstrumente ein Abstand von 2 m zwischen den beteiligten Personen und beim 
Singen ein Abstand von 3 m zwischen Personen und von 4 m in Ausstoßrichtung. Für musikalische Angebote 
im Elementarbereich gelten die in KiTas geltenden Abstandsregelungen. 

7. Bei der mechanischen Belüftung der Räume ist eine hohe Luftwechselzahl sicherzustellen. 
 

XIII. Vorübergehende Freizeitparks 
 
Die nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen 
Behörden können auch vorübergehende Freizeitparks aus einer Mehrzahl von Schaustellerbetrieben auf der 
Grundlage eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts nach § 2b CoronaSchVO zulassen.  
Für das besondere Hygiene- und Infektionsschutzkonzept gelten folgende Vorgaben: 
1. Besucherinnen und Besuchern, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen 

des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren.  
2. Im Rahmen des Ticketerwerbs (möglichst digital) und für ein vorgegebenes Zeitfenster sind die Kontaktdaten 

der Besucherinnen und Besucher des vorübergehenden Freizeitparks - unter Einholen des Einverständnisses 
- nach § 2a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben.  

3. Der Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des vorübergehenden Freizeitparks ist festzuhalten. Der Einlass 
und das Verlassen sollten möglichst kontaktfrei erfolgen.  

4. Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigten (jeweils inkl. Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Sympto-
men einer Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu dem vorübergehenden Freizeitpark bzw. des Geländes zu 
verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung möglich.  

5. Begrenzung der Höchstzahl an Besucherinnen und Besuchern, sodass ein Mindestabstand von 1,5 m zwi-
schen den nicht zu den in § 1 Absatz 2 CoronaSchVO genannten Personengruppen eingehalten werden kann.  
a.   Es gilt eine Begrenzung auf eine Person je 7 qm zugänglicher Freifläche (Gesamtfläche abzüglich Auf-

bauten) entsprechend § 10 Abs. 4 CoronaSchVO. Beschäftigte von Schaustellern etc. sind dabei nicht 
mitzurechnen, soweit ihre Zahl 1 Person je 35 qm Ausstellungsfläche nicht übersteigt. Weiteres Ser-
vicepersonal ist mitzurechnen. 

b.  Das Gelände muss in einzelne Teilflächen mit ausreichenden Wartebereichen vor den einzelnen Ange-
boten aufgeteilt werden. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass nur eine 
begrenzte Besucherzahl auf eine Teilfläche gelangt, so dass die Einhaltung des Mindestabstands ge-
währleistet bleibt. 

c.  Es sollte ein Laufwege-Konzept erarbeitet werden und die Abstände zwischen den Angeboten sollten 
ausreichend groß sein. 

6. Wenn die Einhaltung des Mindestabstandes nicht möglich ist, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
vorzuschreiben (§ 2 Abs. 2 S. 1 CoronaSchVO).  

7. Es sind auf dem Gelände und an Ein- und Ausgängen ausreichend Angebote zur Händehygiene (Handwasch-
möglichkeiten, Handdesinfektionsmöglichkeiten) zur Verfügung zu stellen.  

8. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhand-
tücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso der 
Mindestabstand untereinander. 

9. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Die Be-
sucherinnen und Besucher werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. (bereits am Eingang) über die ein-
zuhaltenden Infektionsschutzregeln (Husten- und Niesetikette, Händehygiene und Abstandsregeln) infor-
miert. 
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10. Das gastronomische Angebot sowie sonstige andere Angebote und Dienstleistungen, für die in dieser An-
lage gesonderte Regelungen festgelegt sind, sind auch in den vorübergehenden Freizeitparks nur unter Be-
achtung der in dieser Anlage (I Gastronomie) angebotsbezogen festgelegten Infektionsschutzregelungen 
zulässig. Der Ausschank von alkoholischen Getränken ist unzulässig. 

11. Für Aufführungen, Showbühnen, etc. gelten die Vorgaben aus § 8 CoronaSchVO. 
12. Neben dem Gesamtkonzept für den vorübergehenden Freizeitpark haben die Schaustellerbetriebe haben 

für ihr jeweiliges Angebot (Fahrgeschäft usw.) ein besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept nach § 
2b vorzuhalten:  
a. Begrenzung der Höchstzahl an Besucherinnen und Besuchern, sodass ein Mindestabstand von 1,5 m zwi-

schen den Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören, eingehalten werden 
kann. 

b. Soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann oder die Kabinen der Fahr-
geschäfte „geschlossen“ sind, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung vorzugeben. Die Ausnahmen 
nach § 2 Absatz 3 CoronaSchVO sind dabei zuzulassen. Hierzu haben die Besucherinnen und Besucher 
sowie die Beschäftigten der Schaustellerbetriebe grundsätzliche eine Mund-Nase-Bedeckung mitzufüh-
ren.  

c. Kennzeichnung von Laufwegen; Abstandsmarkierungen im Wartebereich. 
d. Maßnahmen zur Vermeidung von Tröpfcheninfektionen und Übertragung über Vehikel (Schmierinfektio-

nen); Angebote zur Händehygiene insb. an Auf- und Abgängen; Reinigung sämtlicher gemeinsam genutz-
ter Gegenstände, Kontaktflächen, wie bspw. Haltebügeln in regelmäßigen Abständen (in Abhängigkeit 
von der Nutzungsfrequenz).  

Auf Hinweisschildern sind die Besucherinnen und Besucher auf die ggf. erforderliche Nutzung einer Mund-
Nasen-Bedeckung sowie auf die anderen geltenden Infektionsschutzregeln für die Nutzung des Angebotes 
hinzuweisen. 

2126

Verordnung zum Schutz
vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

in Bezug auf Ein- und Rückreisende
(Coronaeinreiseverordnung – CoronaEinrVO)

Vom 1. Juli 2020

Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1, 29, 30 in Verbindung mit § 73 Ab-
satz  1a Nummer  6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst, § 29 zuletzt durch Artikel 41 des 
Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl.  I S. 1594) sowie § 30 und § 73 Absatz 1a 
Nummer  6 und 24 zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1018) geändert worden sind, sowie des § 10 des Infektionsschutz- 
und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) verordnet das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

§ 1
Absonderung für Ein- und Rückreisende, Beobachtung

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus dem Ausland in das 
Land Nordrhein-Westfalen einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt 
innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet nach Absatz  4 
aufgehalten haben, sind verpfl ichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf 

– GV. NRW. 2020 S. 456b
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direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unter-
kunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Ein-
reise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zunächst in 
ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Den in 
Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch 
von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören. 

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind verpfl ichtet, unverzüg-
lich das für sie zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren und auf ihren 
Aufenthalt in einem Risikogebiet nach Absatz  4 hinzuweisen. Die in Ab-
satz  1 Satz  1 genannten Personen sind ferner verpfl ichtet, beim Auftreten 
von Symptomen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür 
jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen, das zustän-
dige Gesundheitsamt hierüber unverzüglich zu informieren.

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Personen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt.

(4) Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 ist ein Staat oder eine Region au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für welche zum Zeitpunkt der 
Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Die Einstufung als Risi-
kogebiet erfolgt durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswär-
tige Amt und das Bundeministerium des Innern, für Bau und Heimat und 
wird durch das Robert Koch-Institut veröffentlicht.

§ 2
Ausnahmen

(1) Von den Verpfl ichtungen nach § 1 Absatz 1 bis 3 nicht erfasst sind Perso-
nen, die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland oder nach 
Nordrhein-Westfalen einreisen; diese haben das Gebiet des Landes Nord-
rhein-Westfalen auf direktem Weg zu verlassen. Die hierfür erforderliche 
Durchreise durch das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen ist gestattet.

(2) Von den Verpfl ichtungen nach § 1 Absatz 1 und 3 nicht erfasst sind Perso-
nen, die über ein ärztliches Zeugnis in deutscher oder in englischer Sprache 
verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind, und dieses dem 
zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Das ärzt-
liche Zeugnis nach Satz 1 muss sich auf eine molekularbiologische Testung 
auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stützen, 
die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem sonstigen 
durch das Robert Koch-Institut veröffentlichten Staat durchgeführt und 
höchstens 48 Stunden vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland 
vorgenommen worden ist. Das ärztliche Zeugnis nach Satz 1 ist für mindes-
tens 14 Tage nach der Einreise aufzubewahren.

(3) Von den Verpfl ichtungen nach § 1 Absatz 1 und 3 nicht erfasst sind Perso-
nen,

1.  die berufl ich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter 
auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren;

2. deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung

 a)  der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens,
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 b)  der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

 c)  der Pfl ege diplomatischer und internationaler Beziehungen,

 d)  der Funktionsfähigkeit des Rechtswesens,

 e)  der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwal-
tung des Bundes, der Länder oder der Kommunen,

 f)  der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union oder in-
ternationaler Organisationen

  zwingend notwendig ist; die zwingende Notwendigkeit ist durch den 
Dienstherrn oder Arbeitgeber zu prüfen und zu bescheinigen, bei Mitglie-
dern des Europäischen Parlaments, des Bundestages, des Bundesrates 
oder eines Landtages genügt eine Eigenerklärung;

3.  die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder Busverkehrsunternehmen oder als Besat-
zung von Flugzeugen, Schiffen, Bahnen oder Bussen außerhalb des Bun-
desgebiets aufgehalten haben; 

4.  die täglich oder für bis zu 5 Tage durch ihren Beruf oder ihre Ausbildung 
veranlasst aus einem Gebiet im Sinne des § 1 Absatz 4 in das Bundesge-
biet einreisen oder nach entsprechendem Aufenthalt aus einem Gebiet im 
Sinne des § 1 Absatz 4 in das Bundesgebiet zurückkehren;

5.  die folgende Reisegründe haben: ein geteiltes Sorgerecht oder ein Um-
gangsrecht, den Besuch des nicht unter gleichem Dach wohnenden Le-
benspartners oder von Verwandten ersten und zweiten Grades, dringende 
medizinische Behandlungen, Beistand oder Pfl ege schutz- beziehungs-
weise hilfebedürftiger Personen, Betreuung von Kindern, Beerdigungen 
und Einäscherungen, die Teilnahme an zivilen oder religiösen Hochzeiten.  

(4) Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsauf-
nahme in das Bundesgebiet einreisen (insbesondere Saisonarbeitskräfte, Ar-
beitskräfte auf Baustellen) und den Schutzmaßnahmen nach § 1 unterfallen 
würden, sind ausgenommen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tä-
tigkeit in den ersten 14 Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebli-
che Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außer-
halb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die der Verpfl ichtung nach § 1 Ab-
satz  1, den Aufenthaltsort nicht zu verlassen, vergleichbar sind, sowie das 
Verlassen der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist. 
Der Arbeitgeber zeigt die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei dem zu-
ständigen Gesundheitsamt an und dokumentiert die ergriffenen Maßnahmen 
nach Satz  1. Das Gesundheitsamt hat die Einhaltung der Voraussetzungen 
nach Satz 1 zu überprüfen. 

(5) §  1 gilt nicht für Angehörige der Streitkräfte und des Polizeivollzugs-
dienstes, die aus dem Einsatz und aus einsatzgleichen Verpfl ichtungen im 
Ausland zurückkehren.

(6) § 1 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht für Personen, die den Aufenthaltsort nach 
§  1 Absatz  1 Satz  1 aus triftigen Gründen betreten müssen, beispielsweise 
zur Wahrnehmung eines geteilten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts für 
eine im Haushalt lebende Person, zum Beistand oder zur Pfl ege einer im 
Haushalt lebenden schutzbedürftigen Person oder zum Besuch des nicht un-
ter gleichem Dach wohnenden Lebenspartners.
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(7) In begründeten Fällen kann das zuständige Gesundheitsamt Befreiungen 
von den Verpfl ichtungen nach § 1 Absatz 1 bis 3 zulassen, sofern dies unter 
Abwägung aller betroffenen Belange vertretbar ist. Dabei kann es auch das 
ausnahmsweise Verlassen des Aufenthaltsorts zur Vornahme unaufschiebba-
rer, nicht auf anderem Wege oder durch Dritte zu erledigender Handlungen 
gestatten.
(8) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, soweit die dort bezeichneten Personen 
keine Symptome aufweisen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im 
Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hin-
weisen. Treten binnen 14 Tagen nach der Einreise derartige Symptome auf, 
haben die Personen nach Absatz 2 bis Absatz 5 unverzüglich das zuständige 
Gesundheitsamt hierüber zu informieren.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des §  73 Absatz  1a Nummer  24 des Infektions-
schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1.  sich entgegen § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht auf direktem Weg in die eigene 

Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begibt, 
2.  sich entgegen § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht absondert, 
3.  entgegen § 1 Absatz 1 Satz 2 Besuch empfängt,
4.  entgegen § 1 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 das zuständige Gesundheitsamt 

nicht oder nicht unverzüglich kontaktiert,
5.  entgegen §  2 Absatz  1 Satz  1 Halbsatz 2 das Gebiet des Landes Nord-

rhein-Westfalen nicht auf direktem Weg verlässt, 
6.  entgegen § 2 Absatz 2 Satz 1 das ärztliche Zeugnis auf Verlangen nicht 

oder nicht unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt vorlegt, 
7.  entgegen § 2 Absatz 4 Satz 2 die Anzeige bei dem zuständigen Gesund-

heitsamt nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt. 

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 2. Juli 2020 in Kraft und mit Ablauf des 15. Juli 
2020 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 1. Juli 2020

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2020 S. 487b
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2126

Verordnung zum Schutz
vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

im Bereich der Betreuungsinfrastruktur
(Coronabetreuungsverordnung – CoronaBetrVO) 

Vom 1. Juli 2020

Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, 33 in Verbindung mit § 73 
Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl.  I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 6 des 
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst und § 73 Absatz 1a 
Nummer  6 und 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer  26 des Gesetzes vom 
19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1010) geändert worden sind, sowie des § 10 des In-
fektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) 
verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

§ 1
Schulische Gemeinschaftseinrichtungen

(1) Zur Verringerung von Infektionsrisiken bezogen auf das SARS-CoV-
2-Virus ist die unterrichtliche, die sonstige schulisch-dienstliche und – nach 
Zulassung durch den Schulträger – die außerschulische Nutzung von öffent-
lichen Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des Schul-
gesetzes NRW nur nach Maßgabe der folgenden Abätze zulässig. Eine darü-
ber hinausgehende Nutzung der Schulgebäude ist unzulässig und das Betre-
ten der Schulgebäude insoweit untersagt.

(2) Die unterrichtliche Nutzung bestimmt sich nach den Absätzen 3 und 4, 
wobei das Nähere durch das für Schule zuständige Ministerium geregelt 
wird.

(3) Grundsätzlich ist außerhalb der Klassen-/Kursräume im übrigen Schul-
gebäude und auf dem Schulgelände der Mindestabstand von 1,5 Metern zwi-
schen Personen so weit wie baulich oder schulorganisatorisch möglich einzu-
halten. Hierzu sind organisatorische Maßnahmen zu treffen wie insbesondere 
die Markierung von Verkehrswegen sowie die Entzerrung von Pausenzeiten, 
Anfangs- und Endzeiten sowie Essenzeiten. Soweit der Mindestabstand aus 
räumlichen oder organisatorischen Gründen nicht eingehalten werden kann, 
sollen Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden. § 2 Absatz 3 der Corona-
schutzverordnung gilt entsprechend. Das für Schule zuständige Ministerium 
kann weitere Maßgaben treffen, unter welchen Voraussetzungen auf das Tra-
gen einer Mund-Nase-Bedeckung innerhalb fester Bezugsgruppen verzichtet 
werden kann.

(4) In Unterrichtssituationen in Klassen-/Kursräumen ist es  ausreichend, 
wenn durch Bildung fester Lerngruppen, Einhaltung fester Sitzordnungen 
und eine entsprechende Dokumentation ein näherer Kontakt auf einen be-
grenzten und bestimmbaren Personenkreis reduziert wird und für diesen die 
besondere Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 2 der Coronaschutzverord-
nung sichergestellt ist. 

(5) Eine sonstige schulisch-dienstliche Nutzung im Sinne von Absatz  1 ist 
insbesondere gegeben bei
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1.  der Vor-Ort-Betreuung (Notbetreuung) gemäß den Absätzen 6 und 7 sowie 
der Wahrnehmung der damit verbundenen Dienstgeschäfte,

2.  der Erledigung von nicht unterrichtlichen Dienstaufgaben durch Lehr-
kräfte,

3.  Angeboten im Sinne von § 9 des Schulgesetzes NRW,
4.  Staatsprüfungen, Berufsabschlussprüfungen der zuständigen Stellen oder 

Auswahlgesprächen (Einstellung/Laufbahnwechsel) und bei der Wahr-
nehmung der damit verbundenen Dienstgeschäfte,

5.  der Wahrnehmung von Aufgaben der Mitwirkung in der Schule (§§ 65 bis 
75 des Schulgesetzes NRW),

6.  der Wahrnehmung der Aufgabe der Schulbegleitung als Teilhabe an Bil-
dung gemäß § 112 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und § 35a des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie

7.  Schulveranstaltungen unter Beteiligung außerschulischer Personen, wenn 
diese Veranstaltungen keinen überwiegend geselligen Charakter haben. 

(6) Zulässig ist die Vor-Ort-Betreuung (Notbetreuung) von Schülerinnen und 
Schülern, in der Regel der Jahrgangsstufen 1 bis 6, mit besonderem Betreu-
ungsbedarf im Sinne von § 3 Absatz 1 in den Schulräumlichkeiten. Das Nä-
here regelt das Ministerium für Schule und Bildung.
(7) Zulässig ist die Vor-Ort-Betreuung (Notbetreuung) von Schülerinnen und 
Schülern der jeweiligen Schule, wenn wegen einer Kindeswohlgefährdung 
die Aufnahme in die Vor-Ort-Betreuung als Folge einer familiengerichtlichen 
Entscheidung oder im Rahmen von Maßnahmen oder Schutzplänen nach 
§ 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch erforderlich ist. Die Aufnahme in 
die Vor-Ort-Betreuung kann auch erforderlich sein, wenn die Schülerin oder 
der Schüler im regelhaften Schulbetrieb als Folge einer Entscheidung nach 
den §§ 27ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch am Offenen Ganztag teil-
nimmt. Das Jugendamt hat vorrangig zu prüfen, ob das Kindeswohl auch mit 
anderen verfügbaren Maßnahmen gewährleistet werden kann. Die Entschei-
dung über die Notwendigkeit der Aufnahme in die Vor-Ort-Betreuung ist von 
der Jugendamtsleitung oder einer von ihr benannten Person zu treffen und 
zu dokumentieren; die Notwendigkeit der Aufnahme ist der Schulleitung 
schriftlich zu bestätigen. Die Schulleitung kann die Aufnahme nur ablehnen, 
wenn andernfalls die Durchführung der Vor-Ort-Betreuung insgesamt ge-
fährdet wäre; sie beteiligt das Jugendamt und die Schulaufsicht.
(8) Die Reinigung der Schulräume erfolgt regelmäßig und falls erforderlich 
mit kürzeren Abständen als im Normalbetrieb (z. B. Zwischenreinigung bei 
Wechsel der Lerngruppe). Schultoiletten sind unter Berücksichtigung des In-
fektionsschutzes angemessen auszustatten (Seife, Einmalhandtücher). Wenn 
die Kapazität der Schultoiletten nicht ausreicht, um den Schülerinnen und 
Schülern eine regelmäßige Handygiene ohne unangemessene Wartezeiten zu 
ermöglichen, sind zusätzlich Handdesinfektionsspender bereitzustellen. Ab-
satz 6 Satz 2 gilt entsprechend.
(9) Über eine außerschulische Nutzung der Schulgebäude entscheidet der 
Schulträger in Abstimmung mit der Schulleitung auf Grundlage der Corona-
schutzverordnung. Die Auswirkungen einer solchen Nutzung für die Einhal-
tung der schulischen Hygiene sind im Hygieneplan der Schule (§ 36 des In-
fektionsschutzgesetzes) zu dokumentieren. 
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§ 2 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespfl egestellen, 

Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen
(1) Die Förderung von Kindern gemäß den §§ 22 ff. des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch ist in allen Kindertageseinrichtungen (einschließlich Hort- und 
Spielgruppen), Kindertagespfl egestellen und heilpädagogischen Kinder-
tageseinrichtungen zur Verringerung von Infektionsrisiken bezogen auf das 
SARS-CoV-2-Virus bis auf weiteres nur im Rahmen eines eingeschränkten 
Regelbetriebes zugelassen. Hierzu obliegt es den Trägern bzw. Leitungen der 
Kindertageseinrichtungen, heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und 
Gruppen sowie den Kindertagespfl egestellen, die Empfehlungen in der 
„Handreichung für die Kindertagesbetreuung in einem eingeschränkten 
 Regelbetrieb nach Maßgaben des Infektionsschutzes aufgrund der SARS-
CoV-2-Pandemie (gültig vom 8. Juni bis 31. August 2020)“ vom 27. Mai 2020 
des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, insbeson-
dere die Hygienestandards und Empfehlungen nach Abschnitt  4 dieser 
Handreichung und die in ihr beschriebenen organisatorischen Maßnahmen 
wie die nähere Ausgestaltung zu Bring- und Abholzeiten oder zur Lage der 
Betreuungszeit umzusetzen. Um die Umsetzung dieser Regelungen gesichert 
zu ermöglichen, ist der eingeschränkter Regelbetrieb nach den Maßgaben 
der Absätze 2 bis 8 zu gestalten.
(2) In Kindertageseinrichtungen werden, mit Ausnahme von Hortgruppen, 
die Betreuungszeiten wie folgt eingeschränkt:
1.  für Kinder mit einem Betreuungsvertrag von 25 Stunden auf 15 Stunden,
2.  für Kinder mit einem Betreuungsvertrag von 35 Stunden auf 25 Stunden,
3.  für Kinder mit einem Betreuungsvertrag von 45 Stunden auf 35 Stunden.
Nach Würdigung der Gesamtsituation in der Einrichtung und Abstimmung 
mit dem jeweiligen Landesjugendamt unter Einbeziehung des jeweiligen Ju-
gendamtes können, soweit eingeschränkte Personalressourcen dies erfordern, 
geringere und, soweit die jeweiligen Personalressourcen dies zulassen und 
eine Überlastung der Gesamtsituation in der Einrichtung ausgeschlossen 
werden kann, auch höhere Betreuungsumfänge angeboten werden. 
(3) In der Kindertagespfl ege erfolgt die Betreuung der Kinder grundsätzlich 
im zeitlichen Umfang der Betreuungsverträge. Um allen Kindern, für die der 
Betreuungsanspruch in Kindertagespfl ege vor Ort geltend gemacht wird, 
eine Betreuung wenigstens mit eingeschränktem Umfang zu ermöglichen, 
kann, soweit dies erforderlich ist, die tatsächlich angebotene Betreuungszeit 
gleichmäßig um einen bestimmten Prozentsatz eingeschränkt werden. Unter-
schiedliche Reduzierungsumfänge innerhalb eines Jugendamtsbezirkes sind 
möglich, innerhalb eines Sozialraumes sollte die Reduzierung einheitlich er-
folgen, die Steuerung obliegt den örtlichen Fachberatungsstellen. Eine Betreu-
ung ist nur im Rahmen der Erlaubnis nach §  43 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch möglich.
(4) Eine Ausnahme zu Einschränkungen der Betreuungszeit gilt, wenn der 
Besuch eines der genannten Betreuungsangebote als Folge einer familienge-
richtlichen Entscheidung oder im Rahmen von Maßnahmen und Schutzplä-
nen nach § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch erforderlich ist. Dies gilt 
auch, wenn das Kind dieses Angebot bereits in Folge einer Entscheidung 
nach den §§ 27ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch wahrgenommen hat. 
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Die Entscheidung über den Betreuungsumfang ist von der Jugendamtslei-
tung oder einer von ihr benannten Person in Abstimmung mit der Leitung 
der Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespfl egestelle zu treffen. 
(5) Eine Ausnahme zu Einschränkungen der Betreuungszeit kann auch in 
Fällen zugelassen werden, in denen eine besondere Härte für Eltern oder 
Kinder entsteht, die sich durch außergewöhnliche, schwerwiegende und aty-
pische Umstände objektiv von den durch die Einschränkungen des Betreu-
ungsangebotes allgemein entstehenden Härten abhebt. Die Entscheidung ob-
liegt dem Jugendamt.
(6) Während der Bring- und Abholsituationen sollen alle Erwachsenen eine 
Schutzmaske (mindestens Mund-Nase-Bedeckung gemäß §  2 Absatz  2 der 
Coronaschutzverordnung) tragen. Darüber hinaus besteht grundsätzlich 
Schutzmaskenpfl icht (mindestens Mund-Nase-Bedeckung gemäß §  2 Ab-
satz  2 der Coronaschutzverordnung) für alle Erwachsenen in Kindertages-
einrichtungen, heilpädagogischen Einrichtungen und Kindertagespfl egestel-
len, sobald der Abstand von 1,5 Metern zwischen Erwachsenen nicht einge-
halten werden kann. Externe Personen, wie insbesondere das Personal von 
Liefer- oder Handwerksbetrieben, müssen die Mund-Nase-Bedeckung beim 
Aufenthalt in Räumlichkeiten von Kindertagesbetreuungsangeboten zu Be-
treuungszeiten durchgehend tragen. Ausnahmen von der Schutzmasken-
pfl icht aus medizinischen Gründen sind zulässig. 
(7) Abweichend von § 23 Absatz 4 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch kommt für Kinder, deren vertragsgemäße Kindertagespfl egestelle aus 
Infektionsschutzgründen nicht zur Verfügung steht, eine Aussetzung des 
Rechtsanspruches nach §  24 Absatz  1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
nur solange in Betracht, bis unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
eingeschränkten Regelbetriebes eine andere Betreuungsmöglichkeit gefun-
den worden ist. 

§ 3
Besondere Betreuungsbedarfe

(1) Besonders betreuungsbedürftig im Sinne von §  1 Absatz  6 ist, wer der 
Personensorge 
1.  mindestens einer Person unterliegt, die in einem der Tätigkeitsbereiche 

für eine erweiterte Notbetreuung nach Maßgabe der Anlage 1 (bis zum 22. 
April 2020) bzw. der Anlage 2 (ab dem 23. April 2020) zu dieser Verord-
nung beschäftigt und in diesem Tätigkeitsbereich unabkömmlich ist,

2.  einer alleinerziehenden Person unterliegt, die einer Erwerbstätigkeit 
nachgeht oder sich im Rahmen einer Schulausbildung an einer öffentli-
chen Schule, Ersatzschule oder Ergänzungsschule im Sinne von § 1 Ab-
satz  1 oder im Rahmen einer Hochschulausbildung in einer Abschluss-
prüfung befi ndet,

sofern eine private Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts – organisiert 
werden kann.  
(2) Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf nach Absatz  1 sollen betreut 
werden. Die Entscheidung zur Aufnahme in der Schule treffen die Leitungen 
der jeweiligen Einrichtungen. Es gelten die bestehenden rechtlichen Zustän-
digkeiten. 
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(3) Zwingende Voraussetzungen der Entscheidung nach Absatz 2 sind in den 
Fällen von Absatz 1 Nummer 1: 

1.  der Nachweis, dass mindestens eine personensorgeberechtigte Person 
nicht in der Lage ist, die Betreuung zu übernehmen, weil sie in einem in 
der Anlage 1 (bis zum 22. April 2020) bzw. der Anlage 2 (ab dem 23. April 
2020) zu der Verordnung genannten Bereich tätig ist,  

2.  die Eigenerklärung, dass eine private Betreuung nicht anderweitig ver-
antwortungsvoll – unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts – organisiert werden kann, und 

3.  die schriftliche Erklärung des jeweiligen Arbeitgebers, dass die Präsenz 
dieser personensorgeberechtigten Person am Arbeitsplatz für das Funkti-
onieren der jeweiligen Betriebe und Einrichtungen nach Maßgabe der 
Anlage 1 (bis zum 22. April 2020) bzw. der Anlage 2 (ab dem 23. April 
2020) zu dieser Verordnung zwingend notwendig ist (Unabkömmlichkeit); 
steht die Person nicht in einem Verhältnis abhängiger Beschäftigung 
(Selbstständige), wird der vorgenannte Nachweis durch eine entspre-
chende Eigenerklärung ersetzt. 

(4) Zwingende Voraussetzungen der Entscheidung nach Absatz 2 sind in den 
Fällen von Absatz 1 Nummer 2: 

1.  bei einer Erwerbstätigkeit der schriftliche Nachweis des Arbeitgebers zu 
Umfang und Lage der Arbeitszeiten bzw. bei Selbstständigen eine ent-
sprechende Eigenerklärung oder bei einer (Hoch-)Schulausbildung der 
schriftliche Nachweis der Schule oder Hochschule und  

2.  die Eigenerklärung der alleinerziehenden Person, dass eine private Be-
treuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – unter Berücksichtigung 
der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts – organisiert werden kann. 

§ 4
Tages- und Nachtpfl egeeinrichtungen

(1) Tages- und Nachtpfl egeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch haben unter Beteiligung der Nutzer beziehungsweise deren 
rechtliche Betreuer die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Ein-
trag von SARS-CoV-2-Viren zu erschweren sowie Nutzer, Personal und sons-
tige leistungserbringende Personen zu schützen.

(2) Ab dem 8. Juni 2020 ist ein Betrieb der unter Absatz 1 genannten Ein-
richtungen auf der Basis eines einrichtungsbezogenen Hygiene- und Infekti-
onsschutzkonzepts zulässig. Hierzu erarbeiten die Einrichtungen auf der 
Grundlage der Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts ein 
entsprechendes Konzept.

(3) Zur Vermeidung von Infektionsgefahren muss bei der Nutzung der Ein-
richtungen nach Absatz 1 seitens der Einrichtung insbesondere Folgendes si-
chergestellt sein:

1.  Während der Nutzung ist darauf hinzuwirken, dass ein grundsätzlicher 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Nutzern eingehalten 
wird. Die Einrichtung kann dazu die vertraglich vereinbarten Nutzungs-
zeiten angemessen verringern. Von einer möglichen Kürzung der vertrag-
lich vereinbarten Nutzungszeiten auszunehmen sind Nutzer, die im eige-
nen häuslichen Umfeld untergebracht sind und deren Betreuungs- oder 
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Pfl egeperson zum Personal eines der in Anlage 2 zu dieser Verordnung ge-
nannten Bereiche gehört, wenn diese Betreuungs- oder Pfl egeperson in 
ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich unabkömmlich ist und eine private 
Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermögli-
chung fl exibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (z. B. Home-Office) 
nicht gewährleistet werden kann.

2.  Bei den Nutzern, dem Personal und sonstigen leistungserbringenden Per-
sonen ist zu Beginn jedes Nutzungstages ein schriftliches Kurzscreening 
durchzuführen (Erkältungssymptome, SARS-CoV-2-Infektion, Kontakt 
mit infi zierten Personen oder Kontaktpersonen gemäß der jeweils aktuel-
len Richtlinie des Robert Koch-Instituts).

3.  Die Einrichtungsleitung hat Nutzern den Zutritt zu untersagen, wenn 
eine SARS-CoV-2-Infektion festgestellt wurde und noch keine Gesun-
dung erfolgt ist, Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion bestehen oder 
Kontakt mit infi zierten Personen oder Kontaktpersonen gemäß der je-
weils aktuellen Richtlinie des Robert Koch-Instituts bestanden hat.

4.  Die Nutzer und gegebenenfalls ihre rechtlichen Betreuer sind mindestens 
durch Aushang über die aktuellen Hygienevorgaben (Schutzausrüstung, 
Niesetikette, Abstandsgebot usw.) zu informieren. Die Einrichtungslei-
tung hat darauf zu achten, dass diese eingehalten werden.

5.  Es ist ein Nutzerregister zu führen, in dem der Name des Nutzers, das 
Datum und die Uhrzeiten der Nutzung einschließlich des Einverständnis-
ses zur Ermöglichung einer Kontaktnachverfolgung zu erfassen sind. Die 
Leitung der Einrichtung hat das Register unter Wahrung der Vertraulich-
keit gesichert für 4 Wochen aufzubewahren und anschließend sicher zu 
vernichten.

6.  Sofern bei einem Nutzer innerhalb der letzten 14 Tage eine Entlassung 
aus einer stationären Krankenhausbehandlung, Vorsorge- oder Rehabili-
tationseinrichtung erfolgt ist, kann eine Nutzung der Tages- und Nacht-
pfl egeeinrichtung nur erfolgen, wenn durch Testung mit negativem Er-
gebnis eine SARS-CoV-2-Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden kann.

7.  Sofern eine Nutzung durch eine Person erfolgt ist, die mit dem SARS-
CoV-2-Virus infi ziert ist oder Kontakt mit infi zierten Personen oder Kon-
taktpersonen gemäß der jeweils aktuellen Richtlinie des Robert Koch-In-
stituts hatte, ist durch die Einrichtungsleitung unverzüglich die für den 
Infektionsschutz zuständige Behörde zu informieren. Diese hat dann im 
Rahmen der Kontaktnachverfolgung nach den jeweils aktuellen Empfeh-
lungen des Robert Koch-Instituts Testungen zu veranlassen. Reihentes-
tungen sollen nach Ermessen der zuständigen unteren Gesundheitsbe-
hörde durchgeführt werden. Abhängig vom Ergebnis kann durch die ört-
liche Ordnungsbehörde ein zeitweises Betretungsverbot für die gesamte 
Tages- und Nachtpfl egeeinrichtung verfügt werden.

(4) Sofern erforderlich, ist ein Transport für den Hin- und Rückweg durch 
die Einrichtung sicherzustellen, der die derzeit besonderen Risiken durch 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 berücksichtigt.
(5) Zuständige Behörde für die Überwachung der in den Absätzen 1 bis 4 
enthaltenen Regelungen ist im Rahmen der Überprüfung der Einhaltung der 
Verpfl ichtung nach §  4 Absatz  4 Wohn- und Teilhabegesetz die nach dem 
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Wohn- und Teilhabegesetz zuständige Behörde in Kooperation mit der unte-
ren Gesundheitsbehörde. Der nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zuständi-
gen Behörde ist spätestens bis zum 7. Juni 2020 das Konzept nach Absatz 2 
zur Kenntnis zu geben.

§ 4 a
Tagesstrukturierende Einrichtungen, Werkstätten für behinderte Menschen,

Einrichtungen der berufl ichen Rehabilitation

(1) Tagesstrukturierende Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder ver-
gleichbare Angebote, Werkstätten für behinderte Menschen sowie Einrich-
tungen der berufl ichen Rehabilitation dürfen ihre Leistungen nur als Vor-
Ort-Betrieb erbringen, wenn die räumlichen, personellen und hygienischen 
Voraussetzungen vorliegen, um die jeweils aktuell geltenden Richtlinien und 
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Arbeitsschutzstandards 
unter besonderer Berücksichtigung der Risiken des zu betreuenden Perso-
nenkreises umzusetzen.

(2) Leistungsberechtigten der in Absatz  1 genannten Einrichtungen ist der 
Zutritt zu den Einrichtungen durch die Leitung der Einrichtung zu untersa-
gen, wenn bei ihnen trotz individuell angemessener Unterweisung die zum 
Infektionsschutz erforderlichen Hygienevorgaben nicht eingehalten werden 
können. Dies gilt nicht für Personen, deren pfl egerische oder soziale Betreu-
ung ohne die Nutzung der in Absatz  1 genannten Einrichtungen nicht si-
chergestellt ist. Für diese ist eine Notbetreuung jenseits der normalen Ange-
bote der Einrichtung sicherzustellen.

(3) Bei der Öffnung der in Absatz  1 genannten Angebote nach der Schlie-
ßung ist eine schrittweise Aufnahme von Nutzerinnen und Nutzern zu ge-
währleisten, um die erfolgreiche Umsetzung der Hygiene- und Infektions-
schutzregelungen nicht zu gefährden. Begleitend hierzu sind von den Ein-
richtungen unter Beteiligung von Interessenvertretungen von Menschen mit 
Behinderungen Öffnungskonzepte inklusive Hygienerichtlinien zu erstellen, 
die den örtlichen Gesundheitsbehörden sowie bei Eingliederungshilfeein-
richtungen dem Träger der Eingliederungshilfe vorzulegen sind. Bei der 
schrittweisen Aufnahme von Nutzerinnen und Nutzer sind vom jeweiligen 
Anbieter unter Einbeziehung der Leistungsberechtigten die negativen Folgen 
bei einer unterbleibenden Wiederaufnahme, ein ggf. verbleibendes Infekti-
onsrisiko und mögliche persönliche Infektionsängste zu berücksichtigen.

§ 4 b
Angebote nach der Anerkennungs- und Förderungsverordnung 

und Frühförderung nach SGB IX

(1) Betreuungsgruppen, die als Angebote zur Unterstützung im Alltag im 
Sinne der Anerkennungs- und Förderungsverordnung anerkannt wurden, 
können ab dem 15. Juni 2020 ihr Angebot wieder aufnehmen, wenn die erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Dem Angebot ist ein Infekti-
onsschutz- und Hygienekonzept zugrunde zu legen, das den Anerkennungs-
behörden im Sinne der Anerkennungs- und Förderungsverordnung zur 
Kenntnis zu geben ist. Der Anbieter stellt sicher, dass die leistungserbringen-
den Personen informiert und geschult sind in Bezug auf die Beachtung und 
praktische Umsetzung der Schutzmaßnahmen. §  4 Absatz  3 bis 5 gilt ent-
sprechend.
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(2) Interdisziplinäre oder heilpädagogische Frühförderstellen, heilpädagogi-
sche Praxen und Autismuszentren können neben Einzelfördermaßnahmen ab 
dem 8. Juni 2020 auch wieder Gruppenfördermaßnahmen unter Beachtung 
der jeweils aktuell geltenden Empfehlungen und Richtlinien des Robert 
Koch-Instituts aufnehmen.

§ 5
Vorrang, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen widersprechenden und in-
haltsgleichen Allgemeinverfügungen der nach dem Landesrecht für Schutz-
maßnahmen nach §  28 Absatz  1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen 
Behörden vor. Unbeschadet davon bleiben die nach dem Landesrecht für 
Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zustän-
digen Behörden befugt, im Einzelfall auch von dieser Verordnung abwei-
chende Anordnungen zu treffen.
(2) Diese Verordnung tritt am 2. Juli 2020 in Kraft und mit Ablauf des 
15. Juli 2020 außer Kraft.

Düsseldorf, den 1. Juli 2020

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2020 S. 491b
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